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Abkommen

zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft

und dem Vereinigten Konigreich von Grossbritannien und Nordirland
iiber die gegenseitige Anerkennung im Bereich

der Finanzdienstleistungen

(Berne Financial Services Agreement, BFSA)

Abgeschlossen in Bern am 21. Dezember 2023
Von der Bundesversammlung genehmigt am 21. Mirz 2025!
In Kraft getreten durch Notenaustausch am 1. Januar 2026

(Stand am 10. Mérz 2026)

Priambel

Die Schweizerische Eidgenossenschaft

(«Schweiz»)

und

das Vereinigte Konigreich von Grossbritannien und Nordirland
(«Vereinigtes Konigreichy),

zusammen bezeichnet als «die Parteien» oder einzeln als «die Partei;

in Erwdgung der engen Beziehungen, welche zwischen der Schweiz und dem Verei-
nigten Konigreich, einschliesslich in den Bereichen der Finanzmérkte und Finanz-
dienstleistungen, bestehen;

im Wunsch, einen Rahmen fiir die gegenseitige Anerkennung des fiir bestimmte Fi-
nanzdienstleistungen geltenden Regulierungs- und Aufsichtsrahmens der jeweils an-
deren Vertragspartei unter Beriicksichtigung ihrer jeweiligen Verfassungs-, Rechts-
und Regulierungssysteme zu schaffen;

entschlossen, Hindernisse fiir die Erbringung von Finanzdienstleistungen zu beseiti-
gen und regulatorische Hemmnisse fiir grenziiberschreitende Tétigkeiten abzubauen,
basierend aufund abgesichert durch gegenseitige Anerkennung sowie einer engen Re-
gulierungs- und Aufsichtszusammenarbeit;

in dem Bestreben, die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien in Bezug auf
jene Finanzdienstleistungen, die unter das vorliegende Abkommen iiber die gegensei-
tige Anerkennung von Finanzdienstleistungen («das Abkommeny) fallen, zu stirken
und fiir Unternehmen ein vorhersehbares Regulierungsumfeld, auch im Falle eines
Widerrufs der Anerkennung, sicherzustellen;

entschieden, die Finanzstabilitit, die Marktintegritit und den Schutz von Anlegern
und Konsumenten innerhalb des Geltungsbereichs des Abkommens zu gewéhrleisten;
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in Erwdgung ihrer Verpflichtungen aus bestehenden internationalen Abkommen und
in Anerkennung der Bedeutung der von internationalen Organisationen und Gremien
geleisteten Arbeit sowie der Bedeutung internationaler Standards, die fiir jene Finanz-
dienstleistungen anwendbar sind, welche von diesem Abkommen erfasst sind;

in Anerkennung des Rechts jeder Partei, in ihrem Hoheitsgebiet unter Wahrung ihrer
Regulierungsautonomie neue Massnahmen in Bezug auf die Erbringung von Finanz-
dienstleistungen einzufiihren, um nationale politische Ziele zu erreichen;

entschieden, ihre bestehenden Beziehungen im Bereich der Regulierung und Aufsicht
von Finanzdienstleistungen zu konsolidieren und auszubauen;

entschlossen, klare und transparente Verfahren fiir den Umgang mit kiinftigen Wei-
terentwicklungen des Abkommens zu schaffen; und

in der Uberzeugung, dass eine Zusammenarbeit in Bezug auf regulatorische Entwick-
lungen im Bereich der nachhaltigen Finanzen notwendig ist, um eine wirksame und
fortschrittliche Antwort auf die akute Bedrohung durch den Klimawandel und den
Verlust der Biodiversitit zu geben;

haben das Folgende vereinbart:

Kapitel 1: Grundbestimmungen

Art. 1 Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke des Abkommens gelten, sofern nichts anderes bestimmt ist, die fol-
genden Begriffsbestimmungen:

a. «Erfasster Kunde» bezeichnet einen Kunden gemaéss der Definition in einem
sektoralen Anhang;

b. «Erfasster Finanzdienstleister» bezeichnet einen Finanzdienstleister gemaéss
der Definition in einem sektoralen Anhang;

c. «Erfasste Sektortitigkeit» bezeichnet die Erbringung einer bestimmten erfass-
ten Dienstleistung durch einen bestimmten erfassten Finanzdienstleister an ei-
nen bestimmten erfassten Kunden;

d.  «Erfasste Sektoren» bezeichnet die erfassten Dienstleistungen, die von erfass-
ten Finanzdienstleistern fiir erfasste Kunden in einem Sektor, der Gegenstand
eines sektoralen Anhanges ist, erbracht werden konnen;

e. «Erfasste Dienstleistung» bezeichnet eine Dienstleistung geméss der Defini-
tion in einem sektoralen Anhang;

f.  «Gaststaat» bezeichnet die Partei, in deren Hoheitsgebiet ein erfasster Finanz-
dienstleister der anderen Partei erfasste Dienstleistungen erbringt;

g.  «Schriftlich» bedeutet in schriftlicher Form, einschliesslich auf elektroni-
schem Wege, soweit angemessen;

h. «Gemischter Ausschuss» bezeichnet den gemiss Artikel 23 eingesetzten ge-
mischten Ausschuss;

2/86



Gegenseitige Anerkennung im Bereich der Finanzdienstleistungen. 0.950.136.7
Abk. mit dem Vereinigten Konigreich

Art. 2

«Massnahmey bezeichnet jede Massnahme einer Partei, sei es in Form eines
Gesetzes, einer Regulierung, einer Regel, eines Verfahrens, einer Entschei-
dung, eines Verwaltungsakts oder einer anderen Form;

«Sektoraler Anhang» bezeichnet einen der Anhdnge 1 bis 5 dieses Abkom-
mens;

«Aufsichtsbehorde» bezeichnet:

i.  fiir die Schweiz, die Eidgendssische Finanzmarktaufsicht (FINMA) oder
die Schweizerische Nationalbank (SNB),

ii.  fiir das Vereinigte Konigreich, die Financial Conduct Authority (FCA),
oder die Bank of England (BoE) oder die Prudential Regulatory Autho-
rity (PRA),

im Abkommen néher spezifiziert, wo notwendig;

«WTO Abkommen» bezeichnet das Marrakesch-Abkommen zur Errichtung
der Welthandelsorganisation, abgeschlossen in Marrakesch am 15. April
19942, dessen Anhidnge sowie die damit zusammenhéngenden Entscheidun-
gen, Erkldrungen und Vereinbarungen.

Zweck und Ziele

Zweck des Abkommens ist es, die Erbringung von Finanzdienstleistungen zwischen
den Parteien in den erfassten Sektoren durch die im Abkommen vorgesehene, ergeb-
nisbasierte gegenseitige Anerkennung der nationalen Regulierungs- und Aufsichts-
rahmen der Parteien zu verbessern, indem:

a.

Hindernisse fiir die Erbringung von Finanzdienstleistungen in den erfassten
Sektoren beseitigt werden;

die Finanzstabilitét, die Marktintegritit und der Schutz der Anleger und Kon-
sumenten im Geltungsbereich des Abkommens gewihrleistet wird,

ein institutioneller Rahmen geschaffen wird, welcher die Zusammenarbeit bei
der Regulierung und Aufsicht in den erfassten Sektoren verbessert;

zwischen den Parteien im Bereich der Finanzmarktaufsicht und -regulierung
eine stabile und vorhersehbare Beziehung gefordert wird, welche die Auf-
rechterhaltung der im Abkommen vereinbarten gegenseitigen Anerkennung
gewihrleistet; und

die Grundlage fiir eine kiinftige Erweiterung des Abkommens geschaffen
wird;

wobei die Regulierungsautonomie der Parteien gewahrt wird.

2
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Art. 3 Verhiltnis zum WTO Abkommen und anderen internationalen
Abkommen

1 Das Abkommen ldsst die Rechte und Pflichten der Parteien, die sich aus dem WTO
Abkommen3 und anderen internationalen Ubereinkommen, bei denen sie Vertrags-
partei sind, unberiihrt. Sie bestdtigen, dass keine der Parteien aufgrund des vorliegen-
den Abkommens verpflichtet ist, in einer Weise zu handeln, welche mit diesen Ab-
kommen unvereinbar ist.

2 Die Parteien arbeiten zusammen, um die Einhaltung der Rechte und Pflichten aus
dem WTO-Abkommen zu gewéhrleisten, die moglicherweise auf das vorliegende Ab-
kommen anwendbar sind.

3 Das vorliegende Abkommen ldsst das Abkommen zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Konigreich von Grossbritannien und Nord-
irland betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung, das
am 25. Januar 20194 in Davos geschlossen wurde, unberiihrt.

Art. 4 Private Rechte

Keine Bestimmung des vorliegenden Abkommens ist so auszulegen, dass natiirlichen
oder juristischen Personen Rechte gewéhrt oder Pflichten auferlegt werden, oder dass
das vorliegende Abkommen in den innerstaatlichen Rechtsordnungen der Parteien un-
mittelbar geltend gemacht werden kann, auch nicht mit der Begriindung, dass die an-
dere Partei gegen das Abkommen verstossen habe.

Art. 5 Recht auf Regulierungstitigkeit

Die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens beriihren nicht das Recht jeder Par-
tei, ihre Gesetze und Regularien zu dndern, um innenpolitische Ziele zu erreichen.
Zwecks Klarstellung: Jede Partei hat das Recht, ihre innerstaatlichen Gesetze und Re-
gularien in Bezug auf einen erfassten Sektor zu dndern.

Art. 6 Vertraulichkeit

I Sofern nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, verpflichtet keine Bestim-
mung des Abkommens eine Partei, der anderen Partei nicht 6ffentliche Informationen
zur Verfiigung zu stellen oder solche Informationen offenzulegen.

2 Hat eine Partei Informationen, die sie der anderen Partei {ibermittelt hat, als vertrau-
lich bezeichnet, so behandelt die andere Partei diese Informationen vertraulich, sofern
im Abkommen nicht ausdriicklich etwas anderes vorgesehen ist.

3 Nicht 6ffentliche Informationen, die zwischen den Aufsichtsbehorden ausgetauscht
werden, sind vertraulich zu behandeln, sofern die Aufsichtsbehérden nichts anderes
vereinbaren.

3 SR0.632.20
4 SR 0.961.367
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Kapitel 2: Anwendung

Art. 7 Zweck

Die Parteien bestdtigen, dass es den erfassten Finanzdienstleistern gestattet ist, er-
fasste Dienstleistungen an erfasste Kunden aus dem Gebiet der einen Partei in das
Gebiet der anderen Partei zu erbringen, wie dies in den sektoralen Anhidngen festge-
legt und spezifiziert ist.

Art. 8 Anerkennung

In Bezug auf die erfassten Sektoren ist jede Partei der Auffassung, dass die innerstaat-
lichen Regulierungs- und Aufsichtsrahmen der anderen Partei gleichwertige Ergeb-
nisse in Bezug auf die Finanzstabilitét, die Marktintegritit und den Schutz von Anle-
gern und Konsumenten im Geltungsbereich des Abkommens und seiner sektoralen
Anhinge erzielen (nachfolgend «Anerkennungy).

Art.9 Folgen der Anerkennung

Die Folgen der Anerkennung sind in den sektoralen Anhéngen spezifiziert.

Art. 10 Grundsatz der Kontinuitat

Die Anerkennung gilt, unter Vorbehalt des Artikels 21, unabhingig von der Annahme
einer nach Artikel 17 notifikationspflichtigen allgemeingiiltigen Massnahme weiter.

Art. 11 Erweiterung des Geltungsbereichs

I Vereinbaren die Parteien, eine Erweiterung des Geltungsbereichs der Anerkennung
im Rahmen des Abkommens zu priifen, so weisen sie den gemischten Ausschuss an,
die Kriterien vorzuschlagen, welche jede Partei anwenden soll. Vereinbaren die Par-
teien solche Kriterien, so priift jede Partei, ob die innerstaatlichen Regulierungs- und
Aufsichtsrahmen der anderen Partei in dem erweiterten oder neuen erfassten Sektor
respektive den erweiterten oder neuen erfassten Sektoren im Hinblick auf die auf-
sichtsrechtlichen Ziele der Parteien gleichwertige Ergebnisse erzielen oder dies vor-
behaltlich von Anpassungen auf der Grundlage dieser Kriterien erzielen wiirden.

2 Die Parteien konnen im gegenseitigen Einverstindnis ein anderes Verfahren, als das
in Absatz 1 festgelegte, vereinbaren.

3 Sind sich die Parteien nach Abschluss des Verfahrens geméiss Absatz 1 oder eines
alternativen Verfahrens geméss Absatz 2 einig, dass eine Erweiterung der bislang er-
fassten Sektoren oder die Aufnahme neuer erfasster Sektoren durchfiihrbar und wiin-
schenswert ist, so wird der gemischte Ausschuss beauftragt, geeignete Anpassungen
des Abkommens zur Verabschiedung geméss Artikel 45 vorzuschlagen.
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Kapitel 3: Nachhaltige Finanzen

Art. 12 Nachhaltige Finanzen

I Die Parteien arbeiten in Bezug auf regulatorische Entwicklungen im Bereich der
nachhaltigen Finanzen zusammen. Sie arbeiten insbesondere zusammen:

a. mit dem Ziel, international vergleichbare, qualitativ hochwertige Offenle-
gungsstandards fiir Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit zu schaffen;

b. mit dem Ziel, die Finanzmittelfliisse, in Ubereinstimmung mit den Zielen des
am 12. Dezember 20155 angenommenen Ubereinkommens von Paris (nach-
folgend «Pariser Ubereinkommeny), in Einklang zu bringen mit einem Weg
hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und gegeniiber
Klimadnderungen widerstandsfahigen Entwicklung;

c.  auf bilateraler Ebene und in internationalen Foren die Transparenz bei der
Anpassung der Finanzmittelfliisse an das Pariser Ubereinkommen zu férdern;
und

d.  mitdem Ziel, die Rahmenbedingungen fiir nachhaltige digitale Finanztechno-
logien zu verbessern.

2 Die Parteien nehmen Verhandlungen auf, mit dem Ziel, die erforderlichen Modali-
taten fiir die Anerkennung ihrer jeweiligen Vorschriften und Standards auf der Grund-
lage einschlégiger internationaler Standards, soweit anwendbar, und im Einklang mit
dem in Artikel 11 beschriebenen Verfahren zu entwickeln. Bei diesen Verhandlungen
werden die Parteien:

a. sich mit der gegenseitigen Anerkennung der Qualitit und des Umfangs der
verpflichtenden Klimaberichterstattung von Unternehmen befassen; und

b. die Rolle privater Finanzmittel und die Notwendigkeit, Massnahmen des Pri-
vatsektors zur Verringerung der Treibhausgasemissionen auf Netto-Null zu
unterstiitzen, anerkennen.

3 In einem kiinftigen Arbeitsprogramm wird festgelegt, wie und in welchem Zeitrah-
men die Verhandlungen iiber diese Modalitdten gefiihrt werden.

4 Die Aufsichtsbehorden setzen ihren Dialog iiber nachhaltige Finanzen fort, und zwar
sowohl auf bilateraler Ebene als auch in internationalen Foren und Standardsetzungs-
gremien.

Kapitel 4: Aufsichtszusammenarbeit

Art. 13 Grundsatz der Aufsichtszusammenarbeit

I Die Parteien treffen alle erforderlichen Massnahmen, um ihre Aufsichtsbehérden in
die Lage zu versetzen, im Einklang mit diesem Abkommen zusammenzuarbeiten.

5 SR 0.814.012
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2 Sofern nichts anderes vereinbart wird, sollen die Bestimmungen des vorliegenden
Abkommens iiber die Aufsichtszusammenarbeit bestehende Kooperationsmechanis-
men zwischen Aufsichtsbehdrden weder ersetzen noch dndern.

Art. 14 Aufsichtszusammenarbeit

I Die Aufsichtsbehorden arbeiten bei der Beaufsichtigung erfasster Finanzdienstleis-
ter im Geiste gegenseitigen Vertrauens und nach Treu und Glauben zusammen und
beriicksichtigen dabei die einschldgigen internationalen Standards sowie bestehende
Mechanismen betreffend die Kooperation und Durchsetzung.

2 Die Aufsichtsbehorden leisten in ihren jeweiligen Zustiandigkeitsbereichen als Auf-
sichtsbehdrden angemessene Unterstiitzung und stellen sich gegenseitig alle Unterla-
gen und Informationen zur Verfiigung, die flir die Ausiibung ihrer Aufsichtstétigkeit
im Rahmen des Geltungsbereichs dieses Abkommens erforderlich sind.

3 Jede Aufsichtsbehorde ist bestrebt, ohne vorgéngiges Ersuchen diejenigen Informa-
tionen mitzuteilen, die fiir die anderen Aufsichtsbehorden bei der Ausiibung ihrer
Aufsichtstitigkeit im Rahmen des Anwendungsbereichs dieses Abkommens von Nut-
zen sein konnten.

4 Der Informationsaustausch erfolgt ohne unangemessene Verzégerung.

5 Die Aufsichtsbehdrden kdnnen geeignete Vorkehrungen treffen, um die Bestimmun-
gen dieses Artikels und die einschligigen Bestimmungen der sektoralen Anhdnge um-
zusetzen.

6 Geheimhaltungsvorschriften, denen die Aufsichtsbehdrden unterliegen, sollen we-
der fiir die Zusammenarbeit untereinander noch die im Abkommen vorgesehene Auf-
sichtszusammenarbeit hinderlich sein.

7Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem Artikel und einer Bestimmung in ei-
nem sektoralen Anhang ist der sektorale Anhang massgebend.

Kapitel 5: Regulatorische Zusammenarbeit

Art. 15 Umfang der regulatorischen Zusammenarbeit

I Sofern nichts anderes vereinbart wird, gilt die regulatorische Zusammenarbeit fiir
alle erfassten Sektoren, einschliesslich neu auftretender Fragen von beidseitigem In-
teresse, die diese Sektoren betreffen.

2 Dieses Kapitel beriihrt die innerstaatlichen Verfahren der Parteien nicht.
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Art. 16 Grundsitze der regulatorischen Zusammenarbeit

Die regulatorische Zusammenarbeit im Rahmen des Abkommens erfolgt in transpa-
renter Weise um:

a. jede Partei in die Lage zu versetzen, den Uberblick iiber die fiir das Funktio-
nieren und die Weiterentwicklung des Abkommens relevanten regulatori-
schen Entwicklungen zu behalten;

b. den Parteien zu ermdglichen, ihre jeweiligen Interessen zu beriicksichtigen;

c. das gegenseitige Verstdndnis und die Kompatibilitdt der jeweiligen Regulie-
rungs- und Aufsichtsrahmen der Parteien zu stiarken, einschliesslich durch die
Entwicklung kohdrenter Regulierungsansétze durch einen ergebnisbasierten
Ansatz sowie den Abbau unnétigerweise belastender, doppelter oder diver-
gierender Regulierungsanforderungen; und

d. bewihrte Regulierungspraxis durch Dialog und Zusammenarbeit in allen mit
dem Abkommen zusammenhingenden Bereichen zu fordern.

Art. 17 Notifikationen

1 Jede Partei notifiziert die andere Partei iiber eine vorgeschlagene allgemeingiiltige
Massnahme (nachfolgend «vorgeschlagene Massnahmey), die fiir die Funktionsweise
oder Weiterentwicklung der erfassten Sektoren von Bedeutung ist.

2 Die Notifikationen sind schriftlich einzureichen und miissen so prézise, klar und
vollsténdig sein, dass die notifizierte Partei die moglichen Auswirkungen der vorge-
schlagenen Massnahme auf den oder die erfassten Sektoren beurteilen kann.

3 Diejenige Partei, welche eine Anpassung vorschlégt, notifiziert die andere Partei
iiber die vorgeschlagene Massnahme so frith wie moglich, spétestens jedoch, soweit
anwendbar, zu Beginn der 6ffentlichen Konsultationen im Inland.

4 Die notifizierte Partei kann nach Eingang der Notifikation zusétzliche Informationen
verlangen.

5 Die notifizierte Partei kann innerhalb der von der notifizierenden Partei gesetzten
Frist zu der vorgeschlagenen Massnahme Stellung nehmen. Die notifizierende Partei
beriicksichtigt diese Stellungnahme gebiihrend.

6 Die notifizierende Partei unterrichtet die notifizierte Partei iber die Verabschiedung
der vorgeschlagenen Massnahme und, soweit bekannt, iiber den vorgesehenen Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens.

Art. 18 Konsultationen zu vorgeschlagenen Massnahmen

I Eine Partei kann jederzeit Konsultationen im gemischten Ausschuss iiber eine vor-
geschlagene Massnahme und ihre méglichen Auswirkungen auf das Funktionieren
des Abkommens beantragen.

2 Die ersuchende Partei stellt das Ersuchen schriftlich und unter Angabe von Griinden.

3 Die antwortende Partei nimmt, vorbehalten einer gerechtfertigten Abweichung, spa-
testens 30 Tage nach Eingang des Ersuchens schriftlich Stellung. In der Stellung-
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nahme wird auf die in Absatz 2 genannten Punkte sowie auf die Zielsetzung und die
Begriindung der vorgeschlagenen Massnahme eingegangen.

4 Die Parteien konnen fiir die Konsultationen einen Zeitplan vereinbaren.

5 Die Konsultationen nach diesem Artikel verpflichten eine Partei nicht, die Verab-
schiedung der vorgeschlagenen Massnahme zu verzogern.

Art. 19 Kooperation in internationalen Foren

I Die Parteien bemiihen sich, die regulatorische Zusammenarbeit und Koordination in
internationalen Foren zu vertiefen, die sich mit Finanzdienstleistungen und dem Funk-
tionieren der Finanzmérkte befassen, einschliesslich durch:

a. den Austausch von Informationen iiber Massnahmen der Parteien, unter an-
derem zur Umsetzung internationaler Standards;

b. gemeinsame Beitrdge zu Aktivitdten in internationalen und regionalen Foren,
soweit angebracht;

c. die Starkung der Rolle internationaler Standards als Grundlage fiir innerstaat-
liche Vorschriften und Regulierung; und

d. die Forderung der Anerkennung der Gleichwertigkeit von Finanzmarktregu-
lierung auf der Grundlage internationaler Standards.

2 Jede Partei bemiiht sich sicherzustellen, dass die internationalen Standards fiir die
Regulierung und Aufsicht von Finanzdienstleistungen in ihrem Hoheitsgebiet umge-
setzt und angewendet werden.

3 Die Parteien bemiihen sich zusammenzuarbeiten sowie Wissen, Erfahrungen und
Entwicklungen auszutauschen um, wo angemessen, die Entwicklung neuer Finanz-
dienstleistungen zu erleichtern.

Kapitel 6: Massnahmen

Art. 20 Aufsichtsrechtliche Massnahmen

I Sofern Umsténde eintreten, denen aufgrund von Faktoren wie ihrer Schwere oder
Dringlichkeit im Rahmen des Abkommens nicht auf andere Weise angemessen be-
gegnet werden kann, ist eine Partei, ungeachtet der anderen Bestimmungen des vor-
liegenden Abkommens, nicht daran gehindert, Massnahmen zu ergreifen, um:

a. Investoren, Einleger, Versicherungsnehmer oder Personen, denen gegeniiber
ein Finanzdienstleister treuhdnderische Pflichten hat, zu schiitzen;

b. die Sicherheit, Soliditét, Integritdt oder finanzielle Verantwortlichkeit von Fi-
nanzdienstleistern sicherzustellen;

c. die Integritdt und Stabilitit des Finanzsystems der Partei zu gewéhrleisten;
oder

d. aus einem anderen aufsichtsrechtlichen Grund.
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2 Die nach Absatz 1 getroffenen Massnahmen diirfen nicht als Mittel zur Umgehung
der im vorliegenden Abkommen abgegebenen Zusagen oder Verpflichtungen verwen-
det werden.

3 Massnahmen nach Absatz 1 kénnen ohne vorherige Konsultation oder Notifikation
erlassen werden.

4 Die Partei, die Massnahmen nach Absatz 1 ergreift, notifiziert die andere Partei so
bald als moglich schriftlich.

5 Die Artikel 17 und 18 gelten fiir die nach Absatz 4 mitgeteilten Massnahmen vorbe-
haltlich der folgenden Anpassungen:

a. Artikel 17 Absitze 1, 3 und 6 sowie Artikel 18 Absatz 5 sind nicht anwendbar;
Artikel 18 Absatz 1 gilt mutatis mutandis,

c. zusitzlich zu den in Artikel 18 Absatz 3 geforderten Informationen legt die
antwortende Partei eine Begriindung fiir die notifizierten Massnahmen vor;
und

d. Konsultationen nach diesem Artikel haben auf notifizierte Massnahmen keine
aufschiebende Wirkung.

6 In den Konsultationen nach Absatz 5 beriicksichtigen die Parteien die im Rahmen
des Abkommens verfligbaren Instrumente, um die Situation zu bewdéltigen, die zur
Verabschiedung der Massnahmen nach Absatz 1 gefiihrt hat.

7 Die Partei, die Massnahmen nach Absatz 1 ergreift, hebt diese so bald wie moglich
auf, nachdem sie diese fiir nicht mehr erforderlich halt.

Art. 21 Widerruf der Anerkennung

I' Wo eine Partei betreffend einen erfassten Sektor auf das andere Recht abgestellt hat,
so kann diese Partei die Anerkennung in Bezug auf einen erfassten Sektor oder einen
Teil davon nach dem folgenden Verfahren widerrufen.

2 Eine Partei, welche die Anerkennung widerrufen mochte, teilt der anderen Partei
unverziiglich ihre Absicht zu widerrufen unter Angabe von Griinden und der folgen-
den Informationen mit (nachfolgend «Absichtserklarungy):

a. den oder die betroffenen erfassten Sektoren oder Teile davon;

b. die Tatsachen, die zum vorgeschlagenen Entscheid des Widerrufs gefiihrt ha-
ben;

c. eine Begriindung, weshalb der Widerruf fiir notwendig erachtet wird;

d. ob bestimmte Kriterien oder Bedingungen moglicherweise nicht mehr erfiillt
sind;
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e. den Umfang und das Ausmass des vorgeschlagenen Widerrufs; und

f. alle anderen Angelegenheiten, welche die Partei, die widerrufen mochte, fiir
relevant hilt.

3 Sofern nichts anderes vereinbart wird, nehmen die Parteien nach Eingang der Noti-
fikation bei der notifizierten Partei unverziiglich Konsultationen auf, mit dem Ziel,
die in der Absichtserkldrung ausgefiihrten Angelegenheiten zu kléren.

4 Jede Partei kann im Vorfeld oder wiahrend den Konsultationen nach diesem Artikel
Vorschlédge fiir eine einvernehmliche Lésung mit dem Ziel, die Anerkennung zu er-
halten, unterbreiten.

5 Wihrend den Konsultationen nach diesem Artikel bemiihen sich die Parteien bei der
Priifung der aufgeworfenen Angelegenheiten nach besten Kriften, die Anerkennung
aufrechtzuerhalten oder den Umfang des Widerrufs zu begrenzen. Sofern angebracht
ziehen sie zu diesem Zweck Optionen in Betracht, wie etwa die Anwendung zusétzli-
cher Bedingungen oder anderweitiger Anpassungen.

6 Mit dem Ziel, eine fiir beide Seiten annehmbare Lésung zu finden, konnen die Par-
teien vereinbaren, auf die Mediation geméss Artikel 25 zuriickzugreifen.

7 Kann im Anschluss an die Verfahren nach den Absitzen 3 bis 6 keine einvernehm-
liche Losung gefunden werden und hélt die notifizierende Partei die Aufrechterhal-
tung der Anerkennung in einem oder mehreren erfassten Sektoren oder Teilen davon,
die in der Absichtserkldrung aufgefiihrt sind, nicht mehr fiir moglich, so kann sie der
anderen Partei den Widerruf der Anerkennung mitteilen (nachfolgend «Widerrufser-
klarungy).

8 Die Widerrufserklarung muss mindestens die folgenden Informationen enthalten:
a. den oder die betroffenen erfassten Sektoren oder Teile davon;
b. die Griinde fiir den Entscheid, die Anerkennung zu widerrufen; und
c. das Datum, an dem die Anerkennung endet.

9 Die Widerrufserkldrung kann erst 90 Tage nach dem Datum der Absichtserklarung
oder, falls dies friiher ist, nach dem Datum, an dem die Parteien die in Absatz 3 ge-
nannten Konsultationen abgeschlossen haben, erfolgen. Im Interesse der Transparenz
wird die Widerrufserklidrung oder Einzelheiten davon veroffentlicht.

10 Das Datum, an dem die Anerkennung endet, darf nicht weniger als 90 Tage nach
dem Tag der Mitteilung der Widerrufserkldrung liegen.

11 Die Anerkennung fiir den oder die erfassten Sektoren oder einen Teil davon endet
zu dem in der Widerrufserkldrung genannten Zeitpunkt.
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Art. 22 Abwicklungsvorkehrungen

I Die Parteien anerkennen die Bedeutung der Marktintegritét, der Finanzstabilitit und
des Schutzes von Anlegern und Konsumenten im Rahmen des Abkommens sowie die
Notwendigkeit von Vorkehrungen fiir die transparente, geordnete und verhéltnismés-
sige Abwicklung aller erfassten Sektortitigkeiten, welche begonnen wurden vor dem
Datum:

a. an dem die Anerkennung gemiss der Widerrufserkldrung nach Artikel 21 en-
det;

b. der Beendigung gemadss Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe a.; oder
c. der Kiindigung nach Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe b.

2 Die Parteien nehmen innerhalb von 10 Tagen Konsultationen auf, um in den folgen-
den Fillen geeignete Abwicklungsvorkehrungen (nachfolgend «Abwicklungsvorkeh-
rungeny) im Einklang mit den in Absatz 1 festgelegten Zielen zu treffen:

a. Notifikation der Widerrufserklarung geméss Artikel 21 Absatz 7;

b.  Abschluss einer gemeinsamen Vereinbarung iiber die Beendigung gemiss Ar-
tikel 47 Absatz 1 Buchstabe a.; oder

c. Notifikation der Kiindigung nach Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe b.

3 Sofern nichts anderes vereinbart wird, werden diese Konsultationen innerhalb von
30 Tagen beendet.

4 Die Parteien konnen betroffene Finanzdienstleister iiber etwaige Abwicklungsvor-
kehrungen konsultieren.

51n den in Absatz 2 genannten Fillen und, soweit anwendbar, in Ubereinstimmung
mit der Widerrufserklarung, bleiben, wenn Private Vereinbarungen betreffend eine
erfasste Sektortitigkeit basierend auf Massnahmen einer Partei zur Durchfiihrung des
Abkommens eingegangen sind, die Bestimmungen des Abkommens weiterhin wirk-
sam:

a. sofern die Parteien Abwicklungsvorkehrungen getroffen haben, gemiss den
darin vereinbarten Fristen und Bedingungen; oder

b. sofern die Parteien keine Abwicklungsvorkehrungen getroffen haben, gemass
den Fristen und Bedingungen:

i.  welche in der Widerrufserklarung spezifiziert wurden, oder

ii. welche vom Gaststaat unter Beriicksichtigung der in Absatz 1 genannten

Ziele festgelegt werden, sofern dieses Datum nicht vor dem Datum liegt:

1. welches in der Widerrufserklarung gemaéss Artikel 21 Absatz 7 spe-
zifiziert wird

2. an welchem die Beendigung nach Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe a
wirksam wird oder

3. an welchem die Kiindigung nach Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe b
wirksam wird.

6 Der gemischte Ausschuss kann Informationen zu allen unter diesen Artikel fallenden
Angelegenheiten ver6ffentlichen.
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Kapitel 7: Institutionelle Bestimmungen

Art. 23 Gemischter Ausschuss

1 Die Parteien setzen hiermit den gemischten Ausschuss ein, der sich aus Vertretern
der Parteien zusammensetzt um die ihm im Rahmen des Abkommens zugewiesenen
Aufgaben wahrzunehmen.

2 Der gemischte Ausschuss fasst Beschliisse im Konsens wie in diesem Abkommen
vorgesehen und gibt Empfehlungen zu weiteren Fragen ab.

3 Der gemischte Ausschuss gibt sich in seiner ersten Sitzung eine Verfahrensordnung.

4 Der gemischte Ausschuss tritt jederzeit auf Antrag einer der Parteien, mindestens
aber einmal jahrlich zusammen.

3> Der Vorsitz des gemischten Ausschusses wird jedes Jahr abwechselnd von einer
Partei in Ubereinstimmung mit seiner Verfahrensordnung gestellt.

6 Der gemischte Ausschuss kann stindige oder ad-hoc Unterausschiisse oder Arbeits-
gruppen bilden, die ihn bei der Erfiillung seiner Aufgaben unterstiitzen.

7 Der gemischte Ausschuss hat folgende Aufgaben:
a. die Durchfiihrung des Abkommens zu iiberwachen;

b. die Umsetzung und Anwendung des Abkommens zu iiberwachen und zu tiber-
priifen;

Empfehlungen an die Parteien zu richten;

d. die Arbeit der nach dem Abkommen eingesetzten Unterausschiisse und Ar-
beitsgruppen zu beaufsichtigen und zu koordinieren;

als Forum fiir die regulatorische Zusammenarbeit geméss Kapitel 5 zu dienen;
f.  die Zusammenarbeit in internationalen Foren gemadss Artikel 19 zu erdrtern;

g. die Weiterentwicklung des Abkommens, einschliesslich seiner moglichen Er-
weiterung nach Artikel 11, zu priifen;

h. als Forum zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten iiber die Auslegung
oder Anwendung des Abkommens zwischen den Parteien zu dienen; und

i.  alle sonstigen Fragen zu priifen, die sich auf das Funktionieren oder die Ent-
wicklung des Abkommens auswirken kénnen.

8 Unbeschadet der internen Verfahren der Parteien, kann der gemischte Ausschuss
Beschliisse zu folgenden Anpassungen beschliessen:

a. Anpassungen des vorliegenden Abkommens, sofern diese Anpassungen er-
forderlich sind, um Fehler zu berichtigen oder Auslassungen oder andere
Maingel zu beheben; und

b.  Anpassungen seiner Verfahrensordnung.
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Kapitel 8: Streitbeilegung

Art. 24 Kooperation und Konsultationen

I'In Anerkennung der Bedeutung, die der Aufrechterhaltung des ordnungsgeméssen
Funktionierens des Abkommens zukommt, bemiihen sich die Parteien jederzeit um
eine Einigung iiber die Auslegung und Anwendung des Abkommens. Sie bemiihen
sich, durch Zusammenarbeit und Konsultationen zeitnah eine fiir beide Seiten zufrie-
denstellende Losung fiir alle Angelegenheiten zu finden, die das Funktionieren des
Abkommens beeintrichtigen konnten.

2 Jede Partei kann eine beliebige Angelegenheit der Auslegung oder Anwendung des
Abkommens dem gemischten Ausschuss zur Konsultation vorlegen. Die ersuchende
Partei notifiziert die andere Partei schriftlich iiber die Angelegenheiten, die Anlass fiir
das Konsultationsersuchen bilden, und teilt ihre Einschidtzung, inwieweit die Angele-
genheiten eine Verletzung der Verpflichtungen der anderen Partei darstellen.

3 Die antwortende Partei antwortet innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Konsul-
tationsersuchens schriftlich. Sofern nichts anderes vereinbart wird, beginnen die Kon-
sultationen im gemischten Ausschuss innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum des
Eingangs.

4 Um einen ordnungsgemaéssen Ablauf der Konsultationen zu gewéhrleisten, ist jede
Vertragspartei verpflichtet:

a. die erforderlichen Informationen fiir eine umfassende Priifung der betreften-
den Angelegenheit bereitzustellen; und

b. die erforderlichen Personen mit Fachkenntnissen in der betreffenden Angele-
genheit zur Verfligung zu stellen.

5 Sofern nichts anderes vereinbart wird, werden die Konsultationen innerhalb von
90 Tagen nach Eingang des Konsultationsersuchens bei der antwortenden Partei ab-
geschlossen.

6 Sofern nichts anderes vereinbart wird, finden die Konsultationen personlich und im
Hoheitsgebiet der antwortenden Vertragspartei statt.

7 Erzielen die Parteien nach den Konsultationen eine teilweise oder vollstdndige Eini-
gung betreffend die Angelegenheit, so nimmt der gemischte Ausschuss dies zu Proto-
koll. Die Parteien ergreifen alle erforderlichen Massnahmen, um die Einigung umzu-
setzen.

Art. 25 Gute Dienste, Schlichtung und Mediation

I Unbeschadet der Rechte einer Partei in einem Verfahren nach diesem Kapitel, kon-
nen die Parteien jederzeit eine alternative Methode der Streitbeilegung, wie etwa gute
Dienste, Schlichtung oder Mediation, vereinbaren.

2 Ein Verfahren nach diesem Artikel kann von jeder Partei jederzeit beendet werden.

3 Die Parteien konnen vereinbaren, das Verfahren nach Absatz 1 fortzusetzen, wih-
rend die Angelegenheit von einem gemiss Artikel 26 eingesetzten Expertenpanel
(nachfolgend «Expertenpanel») gepriift wird.
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Art. 26 Expertenpanel

I Sofern nichts anderes vereinbart wird, kann eine Partei 90 Tage nach Eingang des
Konsultationsersuchens geméss Artikel 24 schriftlich beantragen, dass ein Experten-
panel eingesetzt wird, um die Angelegenheit zu priifen, die nicht zufriedenstellend
erledigt wurde.

2 Die von Aufsichtsbehdrden getroffenen Entscheide fallen nicht in den Anwendungs-
bereich dieses Artikels. Ein Expertenpanel kann nicht zur Priifung solcher Entschei-
dungen eingesetzt werden.

3 Einigen sich die Parteien nicht innerhalb von 10 Tagen nach Einsetzung des Exper-
tenpanels auf dessen Aufgabenbereich, so erhilt es folgendes Mandat:

«Die von der Partei, die um Konsultationen nach Artikel 24 ersucht hat, schriftlich
dargelegte Angelegenheit im Lichte der einschldgigen Bestimmungen des Abkommens
zu priifen und Feststellungen zusammen mit entsprechender Begriindung sowie gege-
benenfalls Empfehlungen zu deren Losung abzugebeny.

4 Vorbehaltlich des Absatzes 6 wird das Expertenpanel innerhalb von 60 Tagen nach
dem Ersuchen einer Partei einberufen. Es setzt sich aus drei Experten zusammen, die
nach dem in den Absitzen 5 bis 7 festgelegten Verfahren ernannt werden.

5 Jede Partei ernennt einen Sachverstindigen. Die Parteien entscheiden iiber die Er-
nennung des dritten Sachverstindigen, der den Vorsitz fithrt. Der Vorsitzende darf
nicht die Staatsangehdrigkeit einer der Parteien besitzen oder seinen stindigen Wohn-
sitz im Territorium einer der Parteien haben.

6 Konnte 30 Tage nach Eingang des Ersuchens um Einsetzung des Expertenpanels
einer der Experten noch nicht ernannt werden, so kann eine Partei innerhalb von
15 Tagen den Generalsekretér des Stindigen Schiedshofs ersuchen, die restlichen Er-
nennungen vorzunehmen. Hat keine Partei innerhalb von 45 Tagen nach Eingang des
Ersuchens um Einsetzung des Expertenpanels ein solches Gesuch gestellt, so wird das
Verfahren eingestellt, sofern das Expertenpanel nicht eingesetzt worden ist oder die
Parteien etwas anderes vereinbaren.

7 Bei den Experten handelt es sich um Personen von anerkannter Autoritét, die iiber
einschlégiges Fachwissen in der betreffenden Angelegenheit verfiigen. Sie miissen
unabhingig und unparteiisch sein, in personlicher Eigenschaft handeln und diirfen
weder einer der Parteien angehdren, noch Weisungen von den Parteien entgegenneh-
men oder sich in irgendeiner fritheren Funktion mit der Angelegenheit befasst haben.

8 Der Expertenpanel gilt an dem Tag als gebildet, an dem der letzte Experte ernannt
wird.

9 Die Einsetzung und das Verfahren des Expertenpanels haben keine aufschiebende
Wirkung in Bezug auf die diesem vorgelegte Angelegenheit.

Art. 27 Verfahrensordnung des Expertenpanels

Sofern nichts anderes vereinbart wird, erlésst das Expertenpanel innerhalb von
30 Tagen nach seiner Einsetzung eine Verfahrensordnung in Ubereinstimmung mit
den Bestimmungen dieses Kapitels.

15/86



0.950.136.7 Kredit

Art. 28 Entscheide des Expertenpanels

Das Expertenpanel entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen.

Art. 29 Verhandlungsort

Der Verhandlungsort wird von den Parteien einvernehmlich festgelegt. Kommt keine
Vereinbarung zustande, so ist der Verhandlungsort Den Haag.

Art. 30 Einholen von Informationen und Fachexpertisen

I Eingaben an das Expertenpanel sind entsprechend den Anforderungen der Verfah-
rensordnung zu machen.

2 Sofern beide Parteien zugestimmt haben, kann das Expertenpanel Informationen und
Fachexpertisen von jeder Person oder Institution einholen, die er fiir geeignet hélt.

3 Das Expertenpanel iibermittelt den Parteien alle erhaltenen Informationen oder
Fachexpertisen und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.

4 Beriicksichtigt das Expertenpanel bei der Ausarbeitung seiner Feststellungen die
Informationen oder die Fachexpertisen, so beriicksichtigt dieser auch die von den
Parteien gemiss Absatz 3 abgegebenen Stellungnahmen.

Art. 31 Auslegungsregeln

1 Sofern die Parteien nach Absatz 2 nichts anderes vereinbaren, legt das Expertenpa-
nel die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens in Ubereinstimmung mit den
iiblichen Auslegungsregeln des Volkerrechts aus, einschliesslich derjenigen, die im
Wiener Ubereinkommen {iber das Recht der Vertriige vom 23. Mai 19696 kodifiziert
sind.

2 Die Parteien konnen eine gemeinsame Auslegung jeder Bestimmung des vorliegen-
den Abkommens vereinbaren. Sie ist fiir das Expertenpanel verbindlich und alle seine
Feststellungen oder Empfehlungen miissen mit ihr iibereinstimmen.

Art. 32 Feststellungen und Empfehlungen

I Sofern nichts anderes vereinbart wird, legt das Expertenpanel den Parteien innerhalb
von 60 Tagen nach Erlass seiner Verfahrensordnung einen Berichtsentwurf vor. Der
Berichtsentwurf enthélt die von ihm vorgeschlagenen Feststellungen und Empfehlun-
gen.

2 Das Expertenpanel gewihrt den Parteien die Moglichkeit innerhalb von 15 Tagen
zum Berichtsentwurf schriftlich Stellung zu nehmen und beriicksichtigt diese, wo an-
gemessen, in seinem Abschlussbericht.

3 Das Expertenpanel legt den Parteien innerhalb von 90 Tagen nach Erlass seiner Ver-
fahrensordnung seinen Abschlussbericht vor.

6 SRO.111
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4 Die Feststellungen und Empfehlungen des Expertenpanels sind nicht rechtsverbind-
lich.

5 Sind die Parteien mit den Empfehlungen des Expertenpanels einverstanden, so tref-
fen sie die fiir deren Umsetzung erforderlichen Massnahmen.

6 Die Parteien beschliessen einen fiir beide Seiten zufriedenstellenden Aktionsplan zur
Umsetzung der Empfehlungen des Expertenpanels gemiss Absatz 5. Die Umsetzung
wird vom gemischten Ausschuss iiberwacht.

Art. 33 Anpassung der Fristen

Die Parteien konnen die fiir das Verfahren des Expertenpanels geltenden Fristen im
gegenseitigen Einverstidndnis dndern.

Art. 34 Einvernehmlich vereinbarte Losung
I Die Parteien kdnnen jederzeit eine einvernehmliche Losung beschliessen.

2 In diesem Fall konnen die Parteien das Verfahren des Expertenpanels beenden, in-
dem sie den Vorsitzenden gemeinsam unterrichten.

3 Die Parteien ergreifen alle erforderlichen Massnahmen, um die einvernehmlich ver-
einbarte Losung umzusetzen. Die Umsetzung wird vom gemischten Ausschuss iiber-
wacht.

Art. 35 Publikation einvernehmlich vereinbarter Losungen

Mit dem Einverstidndnis der Parteien konnen jede einvernehmliche Losung im Rah-
men dieses Kapitels und die zu ihrer Umsetzung getroffenen Massnahmen publiziert
werden.

Art. 36 Vertraulichkeit der Verfahren
In Bezug auf dieses Kapitel und sofern nichts anders vereinbart wird:
a. wahren die Parteien und ihre Berater die Vertraulichkeit aller Verfahren;

b. behandelt jede Partei und ihre Berater alle von der anderen Partei iibermittel-
ten oder mit ihr im Laufe eines Verfahrens ausgetauschten Informationen ver-
traulich; und

c. behandelt das Expertenpanel alle Informationen, die er im Laufe seiner Prii-
fung einer Angelegenheit erhilt, vertraulich und stellt sicher, dass alle Infor-
mationen, die er einer Person oder Institution nach Artikel 30 tibermittelt, ver-
traulich behandelt werden.

Art. 37 Kosten

1 Jede Partei trégt ihre eigenen Rechts- und sonstigen Kosten, die ihr im Zusammen-
hang mit Verfahren nach diesem Kapitel entstehen.
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2 Sofern nichts anderes vereinbart wird, werden die im Laufe der Verfahren nach die-
sem Kapitel anfallenden Kosten, einschliesslich der Vergiitung von Mediatoren oder
Experten, von den Parteien zu gleichen Teilen getragen.

Art. 38 Wahl des Streitbeilegungsforums

1 Streitigkeiten in derselben Angelegenheit, welche sich sowohl unter diesem Abkom-
men als auch unter dem WTO-Abkommen? ergeben, kénnen in einem der beiden
Fora, wie von der ersuchenden Partei bestimmt, beigelegt werden. Die Wahl eines
Streitbeilegungsforums schliesst das jeweils andere aus.

2 Fiir die Zwecke des Absatz 1 gelten die Streitbeilegungsverfahren im Rahmen des
WTO-Ubereinkommens als eingeleitet, wenn eine Partei einen Antrag auf Einsetzung
eines Schiedsgerichts nach Artikel 6 des Anhangs 2 des WTO-Abkommens (WTO-
Vereinbarung iiber Regeln und Verfahren fiir die Streitbeilegung) gestellt hat, wih-
rend das Verfahren nach diesem Kapitel als eingeleitet gilt, wenn ein Antrag auf Ein-
setzung eines Expertenpanels beantragt wird.

Kapitel 9: Ausnahmen und Ausschliisse

Art. 39 Ausnahmen betreffend die Sicherheit und Sanktionen
I Keine Bestimmung des Abkommens ist so auszulegen, dass:

a. eine Partei daran gehindert wird Auskiinfte zu verweigern, deren Offenlegung
nach ihrer Auffassung ihren wesentlichen Sicherheitsinteressen zuwiderléduft;

b. eine Partei daran gehindert wird, Massnahmen zu ergreifen, die sie zum
Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen in Kriegszeiten oder bei sons-
tigen ernsten Krisen in den internationalen Beziehungen fiir erforderlich halt;
oder

c. eine Partei daran gehindert wird, Massnahmen aufgrund ihrer Verpflichtun-
gen nach der Charta der Vereinten Nationen8 zur Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit.

2 Eine Partei kann einem erfassten Finanzdienstleister der anderen Partei die Vorteile
des Abkommens verweigern, wenn die verweigernde Partei Massnahmen im Zusam-
menhang mit der Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit, dem
Schutz der Menschenrechte und der Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit ergreift
oder aufrechterhilt, die:

a. Transaktionen mit diesem erfassten Finanzdienstleister verbicten; oder

b.  verletzt oder umgangen wiirde, wenn die Vorteile des Abkommens diesem
erfassten Finanzdienstleister gewéhrt wiirden, einschliesslich wenn die Mass-
nahmen Transaktionen mit einer natiirlichen oder juristischen Person verbie-

7 SR 0.632.20
8 SR0.120
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ten, welche den Finanzdienstleister direkt oder indirekt besitzt oder kontrol-
liert.

Art. 40 Tétigkeiten der Zentralbank

Das Abkommen gilt fiir die Zentralbank einer Partei nur, soweit sie in ihrer Funktion
als Aufsichtsbehorde fiir einen durch das Abkommen erfassten Sektor handelt.
Zwecks Klarstellung: die von einer Zentralbank oder einer Wahrungsbehérde einer
Partei ausgeiibten Tatigkeiten zur Durchfithrung aller Tatigkeiten oder Geschéfte ei-
ner Zentralbank, einschliesslich der Geld- oder der damit verbundenen Kreditpolitik
oder der Wechselkurspolitik, fallen nicht in den Geltungsbereich dieses Abkommens.

Kapitel 10: Schlussbestimmungen

Art. 41 Integrale Bestandteile dieses Abkommens

Die Anhinge des Abkommens stellen integrale Bestandteile desselben dar.

Art. 42 Sprache

Die Kommunikation zwischen den Parteien in allen Angelegenheiten, die das Abkom-
men betreffen, erfolgt, soweit angemessen, in englischer Sprache.

Art. 43 Réumlicher Geltungsbereich

Die Bestimmungen des Abkommens gelten einerseits fiir die Schweizerische Eidge-
nossenschaft und andererseits fiir das Vereinigte Konigreich von Grossbritannien und
Nordirland.

Art. 44 Verweise auf innerstaatliche Gesetze

Sofern nichts anderes bestimmt ist, beziehen sich Verweise auf innerstaatliche Ge-
setze der Parteien in diesem Abkommen auf die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
dieses Abkommens geltenden innerstaatlichen Gesetze.

Art. 45 Anpassungen

I Unbeschadet des Artikels 46, konnen die Parteien schriftlich vereinbaren, das Ab-
kommen anzupassen.

2 Wiinscht eine Partei eine Anpassung des Abkommens, so ersucht sie die andere Par-
tei schriftlich um Aufnahme von Verhandlungen. Die Parteien konnen den gemischten
Ausschuss beauftragen, das Ersuchen zu priifen und seinen Standpunkt darzulegen.
Die Parteien kdnnen darauthin beschliessen, Verhandlungen aufzunehmen.

3 Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, tritt eine nach diesem Artikel vorge-
nommene Anpassung am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Tag
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folgt, an dem die letzte der Notifikationen {iber den Abschluss der innerstaatlichen
Verfahren bei den Parteien eingegangen ist.

Art. 46 Uberpriifung

Sofern nicht anders vereinbart, iiberpriifen die Parteien gemeinsam die Umsetzung
des Abkommens und alle damit zusammenhdngenden Angelegenheiten fiinf Jahre
nach seinem Inkrafttreten und danach alle fiinf Jahre.

Art. 47 Beendigung
1 Das Abkommen kann beendet werden:

a. im gegenseitigen Einvernehmen zu einem durch die Parteien vereinbarten
Zeitpunkt; oder

b.  durch Kiindigung einer Partei, die 12 Monate nach Eingang der schriftlichen
Notifikation bei der anderen Partei, wirksam wird.

Ungeachtet des Absatzes 1, gelten im Falle der Beendigung des Abkommens die Best-
immungen der Artikel 6 und 22 weiter.

2 Die Parteien treffen die erforderlichen Schritte, um in ihrem jeweiligen Hoheitsge-
biet liber die Auswirkungen der Beendigung zu informieren.

Art. 48 Diplomatische Kommunikation

Notifikationen nach den Artikeln 21 Absétze 2 und 7, 45, 47 und 50 oder sonstige
Notifikationen iiber den Abschluss innerstaatlicher Verfahren erfolgen auf diplomati-
schem Wege.

Art. 49 Kontaktstellen

Sofern nichts anderes bestimmt ist, werden Notifikationen und andere Informationen
iiber die im Anhang Kontaktstellen aufgefiihrten Kontaktstellen ausgetauscht.

Art. 50 Inkrafttreten
1 Die Parteien ratifizieren das Abkommen nach ihren innerstaatlichen Verfahren.

2 Das Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Tag
folgt, an dem die letzte der Notifikationen {iber den Abschluss der innerstaatlichen
Verfahren bei den Parteien eingegangen ist.

Zu Urkund dessen haben die von ihren jeweiligen Regierungen hierzu gehorig befug-
ten Unterzeichnenden dieses Abkommen unterzeichnet.

Unterzeichnet in Bern am 21. Dezember 2023 in zwei Exemplaren in deutscher und
englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist. Im Falle von
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Widerspriichen zwischen den verbindlichen Wortlauten ist der englische Wortlaut
massgebend.

Fiir die Fiir das
Schweizerische Eidgenossenschaft Vereinigte Konigreich
von Grossbritannien und Nordirland

Karin Keller-Sutter Jeremy Hunt
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Anhang

Kontaktstellen

Schweiz:

Kontaktstelle

Eidgendssisches Finanzdepartement (EFD)
Staatssekretariat fiir Internationale Finanzfragen (SIF)
Abteilung Planung und Strategie

Postadresse
Bundesgasse 3, CH 3003 Bern
Schweiz

E-Mail-Adresse
ukmra@sif.admin.ch

Vereintes Konigreich:

Kontaktstelle

His Majesty’s Treasury (HMT)
International Group

International Policy & Partnerships

Postadresse
1 Horse Guards Road, London SW1A 2HQ
United Kingdom

E-Mail-Adresse
uk.ch.mra@hmtreasury.gov.uk

22/86


mailto:ukmra@sif.admin.ch

Gegenseitige Anerkennung im Bereich der Finanzdienstleistungen. 0.950.136.7
Abk. mit dem Vereinigten Konigreich

Anhang 1
Sektoraler Anhang Asset Management

Dieser sektorale Anhang besteht aus zwei Teilen:
Teil 1 Marketing erfasster Finanzinstrumente

Teil 2 Ubertragung der Portfolioverwaltung

Teil 1. Marketing erfasster Finanzinstrumente
I. Zweck des Teil 1 des sektoralen Anhangs

Fiir den Zweck von Teil 1 dieses sektoralen Anhangs bestitigen die Parteien, dass es
den erfassten Finanzdienstleistern gestattet ist, erfasste Dienstleistungen an erfasste
Kunden aus dem Hoheitsgebiet einer Partei in das Hoheitsgebiet der anderen Partei
zu erbringen, wie in Teil 1 des vorliegenden sektoralen Anhangs festgelegt und spe-
zifiziert. Dies kann auf der Grundlage entweder einer Freistellung oder anderer Rege-
lungen erfolgen, sofern im vorliegenden Anhang festgehalten oder nach dem inner-
staatlichen Recht einer Partei vorgesehen.

I1. Begriffsbestimmungen

Fiir den Zweck von Teil 1 dieses sektoralen Anhangs haben die folgenden Begriffe
die folgende Bedeutung:

a. «Erfasste Dienstleistungen» bezeichnet die in Teil 1, Abschnitt 111 spezifizier-
ten Dienstleistungen;

b. «Erfasste Finanzdienstleister» bezeichnet die in Teil 1, Abschnitt IV spezifi-
zierten Dienstleister;

c. «Erfasste Kunden» bezeichnet die in Teil 1, Abschnitt V spezifizierten Kun-
den;

d. «Erfasste Finanzinstrumente» bezeichnet die in Teil 1, Abschnitt VI spezifi-
zierten Instrumente.

I11. Erfasste Dienstleistungen
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich, das Marketing von erfassten Finanzinstrumenten an erfasste Kunden gemaéss
dem innerstaatlichen Recht iiber Privatplatzierungen des Vereinigten Konigreichs.
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B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz, die Wer-
bung fiir und das Anbieten von erfassten Finanzinstrumenten an erfasste Kunden
gemdss dem Bundesgesetz iiber die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 20069
und den zugehorigen Verordnungen.

IV. Erfasste Finanzdienstleister
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich, jeder Finanzdienstleister, der:
a. bewilligt und beaufsichtigt ist nach dem:
i.  Bundesgesetz iiber die Finanzinstitute vom 15. Juni 201810,
ii. Bundesgesetz iiber die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006,

iii. Bundesgesetz iiber die Banken und Sparkassen vom 8. November
193411, oder

iv. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht iiber Versicherungsunternehmen
vom 17. Dezember 200412;
b. bewilligt ist, um die erfassten Dienstleistungen in der Schweiz zu erbringen;

. der FCA seine Absicht gemeldet hat, die entsprechenden erfassten Finanzin-
strumente, in Ubereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht iiber Privat-
platzierungen des Vereinigten Konigreichs anzubieten; und

d. Dberechtigt ist, die Finanzinstrumente nach dem innerstaatlichen Recht iiber
Privatplatzierungen des Vereinigten Konigreichs anzubieten.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz, jeder
Finanzdienstleister, der nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz zum Anbieten
berechtigt ist und sicherstellt, dass die von ihm in der Schweiz angebotenen kol-
lektiven Kapitalanlagen die anwendbaren schweizerischen regulatorischen Anforde-
rungen erfiillen.

V. Erfasste Kunden
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf Kunden aus dem Vereinigten Konigreich, professionelle Anleger, die im
Vereinigten Konigreich anséssig sind oder ihren eingetragenen Sitz haben, entspre-

9 SR951.31
10 SR 954.1
11" SR 952.0
12 SR 961.01
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chend der Begriffsbestimmung nach dem innerstaatlichen Recht iiber Privatplatzie-
rungen des Vereinigten Konigreichs:

a. per se professionelle Kunden:

1.

Rechtssubjekte, die zugelassen sind oder unter Aufsicht stehen miissen,
um an den Finanzmaérkten tétig werden zu kénnen,

grosse Unternehmen,

Nationale und regionale Regierungen, internationale und supranationale
Institutionen, oder

andere institutionelle Anleger, deren Haupttitigkeit in der Anlage in
Finanzinstrumenten besteht;

b. geeignete Gegenparteien:

i
ii.
ii.
iv.

Vi.

Vii.

Wertpapierfirmen,

Kreditinstitute,

Versicherungsunternechmen,

Kollektive Kapitalanlagen, die nach dem innerstaatlichen Recht des
Vereinigten Konigreichs zugelassen sind, welches die Richtlinie
2009/65/EG des Europidischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli
2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften be-
treffend bestimmte Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapie-
ren (OGAW) umsetzt, oder deren Verwaltungsgesellschaften,
Pensionsfonds oder deren Verwaltungsgesellschaften,

andere Finanzinstitute, die nach dem innerstaatlichen Recht des Verei-
nigten Konigreichs bewilligt oder beaufsichtigt sind,

nationale Regierungen und deren Einrichtungen, einschliesslich 6ffentli-
cher Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung auf nationaler Ebene,
oder

viii. supranationale Organisationen; und

c. andere Kunden:

Kunden, die die einschldgigen Kriterien nach dem innerstaatlichen Recht des
Vereinigten Konigreichs erfiillen und sich im Rahmen der einschlégigen Ver-
fahren dafiir entschieden haben, auf einige oder alle durch die Sorgfaltspflich-
ten gebotenen Schutzmassnahmen zu verzichten, um von Finanzdienstleistern
(nach Einstufung) auf Antrag als professionelle Kunden behandelt zu werden.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf Kunden in der Schweiz, die folgenden, nach der Begriffsbestimmung
des innerstaatlichen Rechts der Schweiz:

a. Professionelle Kunden:

i.

Finanzintermediére nach dem:
1. Bundesgesetz iiber die Finanzinstitute vom 15. Juni 2018
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2. Bundesgesetz iiber die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni
2006 oder

3. Bundesgesetz iiber die Banken und Sparkassen vom 8. November
1934,

ii.  Versicherungsunternechmen nach der Begriffsbestimmung im Bundes-
gesetz betreffend die Aufsicht iiber Versicherungsunternechmen vom
17. Dezember 2004,

iii. Auslidndische Kunden, die einer prudenziellen Aufsicht unterstehen wie
die Personen nach den Absitzen i oder ii,

iv. Zentralbanken,
v. Offentlich-rechtliche Korperschaften mit professioneller Tresorerie,

vi. Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie und andere Ein-
richtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit
professioneller Tresorerie,

vii. Unternehmen mit professioneller Tresorerie,

viii. grosse Unternehmen, nach der Begriffsbestimmung im Bundesgesetz
iiber die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 201813, oder

ix. fiir vermdgende Privatkundinnen und -kunden errichtete private Anla-
gestrukturen mit professioneller Tresorerie;

b. andere Kunden:

i.  vermdgende Privatkunden und fiir diese errichtete private Anlagestruk-
turen, welche erklart haben, dass sie als professionelle Kunden gelten
wollen, oder

ii. nationale und supranationale &ffentlich-rechtliche Korperschaften mit
professioneller Tresorerie.

VI. Erfasste Finanzinstrumente
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung der erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich:

Alternative Investmentfonds (AIFs) wie im Geltungsbereich des innerstaatlichen
Rechts iiber Privatplatzierungen des Vereinigten Konigreichs spezifiziert, mit Aus-
nahme von anerkannten Anlageformen.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz
In Bezug auf die Erbringung der erfassten Dienstleistungen in der Schweiz:

Kollektive Kapitalanlagen, die ausschliesslich qualifizierten Anlegern im Sinne des
Bundesgesetzes iiber die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 offenstehen

13 SR 950.1
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und welche, soweit anwendbar, die Prospektanforderungen des Bundesgesetzes iiber
die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018 erfiillen.

VILI. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht
oder anderen Regelungen

A. Freistellung

Nicht anwendbar.

B. Innerstaatliches Recht

1.

Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

Das Vereinigte Konigreich gestattet die Erbringung erfasster Dienstleistungen
in das Vereinigte Konigreich durch erfasste Finanzdienstleister an erfasste
Kunden in Ubereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht. Aussert das
Vereinigte Konigreich die Absicht, sein innerstaatliches Recht in einer Weise
anzupassen, die diese Erbringung einschrinken oder erschweren wiirde, so
finden die Verfahren nach Artikel 17 und 18 des vorliegenden Abkommens
Anwendung mit dem Ziel, die Erbringung von Dienstleistungen weiterhin zu
ermoglichen.

Aus dem Vereinigten Kénigreich in die Schweiz

Die Schweiz gestattet die Erbringung erfasster Dienstleistungen in die
Schweiz durch erfasste Finanzdienstleister an erfasste Kunden in Uberein-
stimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht. Aussert die Schweiz die Absicht,
ihr innerstaatliches Recht in einer Weise anzupassen, die diese Erbringung
einschranken oder erschweren wiirde, so finden die Verfahren nach Artikel 17
und 18 des Abkommens Anwendung mit dem Ziel, die Erbringung von
Dienstleistungen weiterhin zu ermdglichen.

C. Andere Regelungen

Nicht anwendbar.

VIII. Auflagen

Nicht anwendbar.

IX. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Ergiinzung
zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens

Nicht anwendbar.
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Teil 2. Ubertragung der Portfolioverwaltung
I. Zweck des Teil 2 des sektoralen Anhangs

Fiir den Zweck von Teil 2 dieses sektoralen Anhangs bestdtigen die Parteien, dass es
erfassten Kunden im Hoheitsgebiet der einen Partei gestattet ist, erfasste Dienstleis-
tungen an erfasste Finanzdienstleister des Hoheitsgebiets der der anderen Partei zu
iibertragen, wie in Teil 2 dieses sektoralen Anhangs festgelegt und spezifiziert. Dies
kann auf Grundlage entweder der Freistellung oder anderer Regelungen erfolgen, so-
fern im vorliegenden Anhang festgehalten oder nach dem innerstaatlichen Recht einer
Partei vorgesehen.

I1. Begriffsbestimmungen

Fiir den Zweck von Teil 2 dieses sektoralen Anhangs haben die folgenden Begriffe
die folgende Bedeutung:

a. «Erfasste Dienstleistungen» bezeichnet die in Teil 2, Abschnitt III spezifizier-
ten Dienstleistungen.

b. «Erfasste Finanzdienstleister» bezeichnet die in Teil 2, Abschnitt IV spezifi-
zierten Dienstleister.

c. «Erfasste Kundeny» bezeichnet die in Teil 2, Abschnitt V spezifizierten Kun-
den.

II1. Erfasste Dienstleistungen
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich, die Portfolioverwaltung und/oder das Risikomanagement, das im Rahmen einer
Ubertragungsvereinbarung erbracht wird, in Bezug auf die Vermogenswerte von:

a. AlFs oder UCITS;
b. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge; oder

c.  Versicherungsunternehmen.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen durch einen erfassten Fi-
nanzdienstleister in die Schweiz, die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement
im Rahmen einer Ubertragungsvereinbarung in Bezug auf die Vermdgenswerte von:

a. Kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes iiber die kollektiven
Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, welche durch einen erfassten Kunden ver-
waltet werden;
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b. Vorsorgeeinrichtungen im Sinne des Bundesgesetzes iiber die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 198214; oder

c.  Versicherungsunternehmen im Sinne des Bundesgesetzes iiber die Versiche-
rungsaufsicht vom 17. Dezember 2004.

IV. Erfasste Finanzdienstleister
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich, jeder Finanzdienstleister, der:

a. nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz in der Schweiz inkorporiert ist
oder gebildet wurde;

b. nach dem Bundesgesetz iiber die Finanzinstitute vom 15. Juni 2018 oder dem
Bundesgesetz iiber die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 be-
willigt und beaufsichtigt ist; und

c. nach dem Bundesgesetz iiber die Finanzinstitute vom 15. Juni 2018 oder dem
Bundesgesetz iiber die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 zur
Erbringung der entsprechenden erfassten Dienstleistung in oder aus der
Schweiz bewilligt ist.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz, jeder Fi-
nanzdienstleister, der:

a. von der zustdndigen Aufsichtsbehorde des Vereinigten Konigreichs bewilligt
und beaufsichtigt ist;

b. die zusitzlichen Anforderungen nach einem der folgenden Bundesgesetze
einschliesslich der Anforderungen in den entsprechenden Verordnungen er-
fullt:

i.  dem Bundesgesetz iiber die Finanzinstitute vom 15. Juni 2018,

ii. dem Bundesgesetz betreffend die Aufsicht iiber Versicherungsunterneh-
men vom 17. Dezember 2004, oder

iii. dem Bundesgesetz {iber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenvorsorge vom 25. Juni 1982;

c. nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs im Vereinigten
Konigreich inkorporiert ist, gebildet wurde oder ein Staatsangehoriger des
Vereinigten Konigreichs ist; und

d. Dberechtigt ist, die entsprechenden erfassten Dienstleistungen im Vereinigten
Konigreich zu erbringen.

14 SR 831.40
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V. Erfasste Kunden
A. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf Kunden in der Schweiz, jeder erfasste Kunde, der:

a.

nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz in der Schweiz inkorporiert ist

oder gebildet wurde;

bewilligt und beaufsichtigt ist nach:

i.  dem Bundesgesetz iiber die Finanzinstitute vom 15. Juni 2018,

ii. dem Bundesgesetz iiber die Banken und Sparkassen vom 8. November
1934,

iii. dem Bundesgesetz betreffend die Aufsicht iiber Versicherungsunterneh-
men vom 17. Dezember 2004, oder

iv. dem Bundesgesetz liber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenvorsorge vom 25. Juni 1982;

bewilligt ist, um die entsprechenden erfassten Dienstleistungen in der
Schweiz zu erbringen;

die erfasste Dienstleistung regelméssig in oder aus der Schweiz erbringt; und

die entsprechenden erfassten Dienstleistungen in Ubereinstimmung mit den
Anforderungen des einschldgigen innerstaatlichen Rechts der Schweiz tiber-
tragt.

B. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Kunden im Vereinigten Konigreich, jeder erfasste Kunde, der:

a.
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eine juristische Person nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Ko-
nigreichs ist;

im Vereinten K&nigreich von der zustindigen Aufsichtsbehdrde bewilligt ist
und die berechtigt ist, die entsprechenden erfassten Dienstleistungen im Ver-
einigten Konigreich zu erbringen; und

die erfassten Dienstleistungen selbst oder durch in seinem Namen handelnde
Personen in Ubereinstimmung mit den folgenden Anforderungen nach dem
innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs tibertrégt:
i.  bei der Erbringung von Dienstleistungen betreffend Vermdgenswerten
nach Abschnitt III Buchstabe A.a (AIF oder UCITS):
1. einen oder mehrere AIF im Vereinigten Konigreich verwaltet oder
einen oder mehrere britische UCITS verwaltet und
2. die einschligigen Anforderungen fiir die Ubertragung durch Invest-
mentfonds erfiillt,
ii.  bei der Erbringung von Dienstleistungen betreffend Vermodgenswerten
nach Abschnitt III Buchstabe A.b (Einrichtungen der beruflichen Vor-
sorge):
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der Trustee das anwendbare Recht in Bezug auf die Ubertragung
diskretiondrer Verwaltungsbefugnisse an eine Fondsverwalter ein-
gehalten hat, und
iii. bei der Erbringung von Dienstleistungen betreffend Vermdgenswerten

nach Abschnitt I Buchstabe A.c (Versicherungsunternehmen):

1. das Unternehmen verfiigt iiber eine schriftliche Richtlinie zur Uber-
tragung von Aufgaben und hélt diese ein und

2. die zusitzlichen Anforderungen an die Ubertragung kritischer oder
wesentlicher operativer Funktionen oder Tiétigkeiten nach dem in-
nerstaatlichen Recht {iber die Ubertragung von Aufgaben durch
Versicherungsunternehmen eingehalten werden.

VI. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht
oder anderen Regelungen

A. Freistellung

Nicht anwendbar.

B. Innerstaatliches Recht
1. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

Das Vereinigte Konigreich gestattet erfassten Kunden im Vereinigten Konig-
reich, erfasste Dienstleistungen in Ubereinstimmung mit seinem innerstaatli-
chen Recht an erfasste Finanzdienstleister in der Schweiz zu iibertragen. Aus-
sert das Vereinigte Konigreich die Absicht, sein innerstaatliches Recht in
einer Weise anzupassen, welche die Mdglichkeiten zur Ubertragung der er-
fassten Dienstleistungen einschrinken oder erschweren wiirde, so finden die
Verfahren nach Artikel 17 und 18 des vorliegenden Abkommens Anwendung
mit dem Ziel, die Ubertragung der erfassten Dienstleistungen weiterhin zu er-
moglichen.

2. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

Die Schweiz gestattet erfassten Kunden in der Schweiz, erfasste Dienstleis-
tungen in Ubereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht an erfasste
Finanzdienstleister im Vereinigten K&nigreich zu iibertragen. Aussert die
Schweiz die Absicht, ihr innerstaatliches Recht in einer Weise anzupassen,
welche die Moglichkeiten zur Ubertragung der erfassten Dienstleistungen ein-
schrianken oder erschweren wiirde, so finden die Verfahren nach Artikel 17
und 18 des vorliegenden Abkommens Anwendung mit dem Ziel, die Ubertra-
gung der erfassten Dienstleistungen weiterhin zu ermdglichen.

C. Andere Regelungen

Nicht anwendbar.
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VII. Auflagen

Nicht anwendbar.

VIII. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Erginzung
zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens

Nicht anwendbar.

IX. Sonstige Bestimmungen

Zwecks Klarstellung: Die Bestimmungen in Teil 2 dieses sektoralen Anhangs begriin-
den keine zusitzlichen Anforderungen zu den internationalen Gepflogenheiten in
Bezug auf die Modalititen der Ubertragung der Portfolioverwaltung dar.
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Anhang 2
Sektoraler Anhang Banking

I. Zweck des sektoralen Anhangs

Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs bestétigen die Parteien, dass es erfassten
Finanzdienstleistern gestattet ist, erfasste Dienstleistungen an erfasste Kunden aus
dem Hoheitsgebiet der einen Partei in das Hoheitsgebiet der anderen Partei zu erbrin-
gen, wie in diesem sektoralen Anhang festgelegt und spezifiziert. Dies kann auf der
Grundlage entweder der Freistellung oder anderer Regelungen erfolgen, sofern im
vorliegenden Anhang festgehalten oder nach dem innerstaatlichen Recht einer Partei
vorgesehen.

I1. Begriffsbestimmungen

Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs haben die folgenden Begriffe die folgende
Bedeutung:

a. «Erfasste Dienstleistungen» bezeichnet die in Abschnitt III spezifizierten
Dienstleistungen;

b. «Erfasste Finanzdienstleister» bezeichnet die in Abschnitt IV spezifizierten
Dienstleister;

c. «Erfasste Kunden» bezeichnet die in Abschnitt V spezifizierten Kunden.

I11. Erfasste Dienstleistungen
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich, nach den Begriffsbestimmungen des innerstaatlichen Rechts des Vereinigten
Konigreichs:

a. fiir die Entgegennahme von Einlagen:

Entgegennahme von Einlagen in den Féllen, in welchen diese in der Schweiz
akzeptiert werden;

b. fiir die Kreditvergabe:

Dienstleistungen betreffend Gewdhrung von Krediten.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz, nach den
Begriffsbestimmungen im innerstaatlichen Recht der Schweiz:

a. fiir die Entgegennahme von Einlagen:
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gewerbsmaéssige Entgegennahme von Publikumseinlagen;
b. fiir die Kreditvergabe:

Dienstleistungen betreffend Gewahrung von Krediten.

IV. Erfasste Finanzdienstleister
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich, jeder Finanzdienstleister, der:

a. zur Entgegennahme von Einlagen, bewilligt und beaufsichtigt ist als:
i.  eine Bank im Sinne des Bundesgesetzes iiber die Banken und Sparkassen
vom 8. November 193415, oder

ii. ein Wertpapierhaus im Sinne des Bundesgesetzes iiber die Finanzinsti-
tute vom 15. Juni 201816;

b. fiir die Gewidhrung von Krediten, gilt als:

i.  eine Bank, die im Sinne des Bundesgesetzes iiber die Banken und Spar-
kassen vom 8. November 1934 bewilligt und beaufsichtigt ist, oder

ii. eine nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz in der Schweiz inkor-
porierte oder gebildete:
1.  Einfache Gesellschaft
2. Kollektivgesellschaft
3. Kommanditgesellschaft
4. Aktiengesellschaft
5. Genossenschaft
6. Kommanditaktiengesellschaft
7. Gesellschaft mit beschrankter Haftung
8. Verein
9. Stiftung

10. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)

11. Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) oder

12. o6ffentlich-rechtliche Kdrperschaften, die auf der Grundlage des 6f-
fentlichen Rechts inkorporiert wurden.

B. Vom Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz, jeder Fi-
nanzdienstleister, der:

a. fiir die Entgegennahme von Einlagen:

i.  nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs im Verei-
nigten Kdnigreich inkorporiert ist oder gebildet wurde, und

15 SR 952.0
16 SR 950.1
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ii.  bewilligt ist, um die entsprechenden erfassten Dienstleistungen im Ver-
einigten Konigreich zu erbringen;

b. fiir die Gewdhrung von Krediten: nach dem innerstaatlichen Recht des Verei-
nigten Konigreichs im Vereinigten Konigreich inkorporiert ist oder gebildet
wurde.

V. Erfasste Kunden
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf Kunden mit Sitz im Vereinigten Konigreich, jede Entitdt, die nach dem
innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs im Vereinigten K&nigreich inkor-
poriert ist oder gebildet wurde, mit Ausnahme eines entsprechenden Kreditnehmers
im Sinne des innerstaatlichen Verbraucherkreditgesetzes des Vereinigten Konig-
reichs.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf Kunden mit Sitz in der Schweiz, jede Entitit, die nach dem innerstaatli-
chen Recht der Schweiz in der Schweiz inkorporiert ist oder gebildet wurde, mit Aus-
nahme von vom Geltungsbereich des Bundesgesetzes iiber den Konsumkredit vom
23. Mérz 200117 erfassten «Konsumenteny, als:

Einfache Gesellschaft;
Kollektivgesellschaft;

IS

Kommanditgesellschaft;
Aktiengesellschaft;

/e o

Genossenschaft;
Kommanditaktiengesellschaft;

Gesellschaft mit beschrénkter Haftung;

Fe oo

Verein;

Stiftung;

—

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV);

—.

k. Investmentgesellschaft mit fixem Kapital (SICAF); oder

1. offentlich-rechtliche Korperschaften, die auf der Grundlage des 6ffentlichen
Rechts inkorporiert wurden.

17 SR 221.214.1
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VI. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht
oder anderen Regelungen

A.

Freistellung

Nicht anwendbar.

B. Innerstaatliches Recht

1.

Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

Das Vereinigte Konigreich gestattet die Erbringung erfasster Dienstleistungen
in das Vereinigte Konigreich durch erfasste Finanzdienstleister an erfasste
Kunden in Ubereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht. Aussert das
Vereinigte Konigreich die Absicht, sein innerstaatliches Recht in einer Weise
anzupassen, die diese Erbringung einschrinken oder erschweren wiirde, so
finden die Verfahren nach Artikel 17 und 18 des vorliegenden Abkommens
Anwendung mit dem Ziel, die Erbringung der Dienstleistungen weiterhin zu
ermdglichen.

Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

Die Schweiz gestattet die Erbringung erfasster Dienstleistungen in die
Schweiz durch erfasste Finanzdienstleister an erfasste Kunden in Uberein-
stimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht. Aussert die Schweiz die Absicht,
ihr innerstaatliches Recht in einer Weise anzupassen, die diese Erbringung
einschranken oder erschweren wiirde, so finden die Verfahren nach Artikel 17
und 18 des vorliegenden Abkommens Anwendung mit dem Ziel, die Erbrin-
gung der Dienstleistungen weiterhin zu ermdglichen.

C. Andere Regelungen

Nicht anwendbar.

VII. Auflagen

Nicht anwendbar.

VIIL. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Erginzung
zu den Bestimmungen nach Kapitel 4 des Abkommens

Nicht anwendbar.

36/86



Gegenseitige Anerkennung im Bereich der Finanzdienstleistungen. 0.950.136.7
Abk. mit dem Vereinigten Konigreich

IX. Verschiedene Bestimmungen

In Anbetracht der Verflechtung der weltweiten Finanzmérkte und des grenziiber-
schreitenden Charakters der Geschéfte und Téatigkeiten von Finanzinstituten, konnen
die Bank of England und die FINMA Vorkehrungen treffen, um ihre bilaterale
Kooperation in Bezug auf den Informationsaustausch und die Kooperation bei der
Abwicklung von Banken mit grenziiberschreitenden Geschéften in ihren Jurisdiktio-
nen weiter zu vertiefen.
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Anhang 3a

Sektoraler Anhang Finanzmarktinfrastrukturen,
Zentrale Gegenparteien

I. Zweck dieses sektoralen Anhangs

Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs bestétigen die Parteien, dass es erfassten
Finanzdienstleistern gestattet ist, erfasste Dienstleistungen an erfasste Kunden aus
dem Hoheitsgebiet der einen Partei in das Hoheitsgebiet der anderen Partei zu erbrin-
gen, wie in diesem sektoralen Anhang festgelegt und spezifiziert. Dies kann auf der
Grundlage entweder einer Freistellung oder anderer Regelungen erfolgen, sofern im
vorliegenden Anhang festgehalten oder nach dem innerstaatlichen Recht einer Partei
vorgesehen.

I1. Begriffsbestimmungen

Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs haben die folgenden Begriffe die folgende
Bedeutung:

a. «Erfasste Dienstleistungen» bezeichnet die in Abschnitt III spezifizierten
Dienstleistungen.

b. «Erfasste Finanzdienstleister» bezeichnet die Abschnitt IV spezifizierten
Dienstleister.

c. «Erfasste Kunden» bezeichnet die in Abschnitt V spezifizierten Kunden.

II1. Erfasste Dienstleistungen
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich:

Abrechnungsdienstleistungen (clearing) betreffend den Handel mit Finanzinstrumen-
ten, wie dies im innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs spezifiziert wird.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz
In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz:

Abrechnungsdienstleistungen (clearing) betreffend den Handel mit Finanzinstrumen-
ten, wie im Bundesgesetz liber die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhal-
ten im Effekten- und Derivatehandel (FinfraG) vom 19. Juni 201518 spezifiziert wird.

18 SR 958.1
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IV. Erfasste Finanzdienstleister
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich jeder Finanzdienstleister, der:

a. von den zustdndigen Aufsichtsbehorden der Schweiz nach dem FinfraG zur
Erbringung der betreffenden erfassten Dienstleistungen in der Schweiz bewil-
ligt ist und beaufsichtigt wird; und

b. nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz in der Schweiz inkorporiert ist
oder gebildet wurde.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz jeder
Finanzdienstleister, der:

a. von der Bank of England nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten
Konigreichs zur Erbringung der entsprechenden erfassten Dienstleistungen im
Vereinigten Konigreich bewilligt ist und beaufsichtigt wird; und

b. nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs im Vereinigten
Konigreich inkorporiert ist oder gebildet wurde.

V. Erfasste Kunden
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf im Vereinigten Koénigreich ansédssige Kunden, nach der Begriffsbestim-
mung des innerstaatlichen Rechts des Vereinigten Konigreichs:

a. Clearing Teilnehmer; und

b. Handelspldtze.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf in der Schweiz anséssige Kunden, gemadss der Begriffsbestimmung nach
Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben a und b FinfraG:

a. beaufsichtigte Schweizer Teilnehmer mit direktem Zugang; und

b. Schweizer Finanzmarktinfrastrukturen.
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VI. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht
oder anderen Vorkehrungen

A. Freistellung
1. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

a. Das Vereinigte Konigreich stellt in Bezug auf die Erbringung von erfassten
Dienstleistungen durch erfasste Finanzdienstleister in das Vereinigte Konig-
reich an erfasste Kunden im in diesem sektoralen Anhang spezifizierten Um-
fang auf die innerstaatlichen Bewilligungs- und aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen der Schweiz ab, welche ausschliesslich fiir Finanzdienstleister zur
Anwendung gelangen.

b. Dementsprechend sind diese erfassten Finanzdienstleister von jeglicher Ver-
pflichtung befreit, die Bewilligungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
des Vereinigten Konigreichs einzuhalten, welche ausschliesslich fiir Finanz-
dienstleister zur Anwendung gelangen, wie folgt:

i.  in Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Ver-
einigte Konigreich, unterliegt die Freistellung gemiss diesem sektoralen
Anhang den folgenden Bedingungen:
1. in Bezug aufeinen erfassten Finanzdienstleister, dass dieser erfasste
Finanzdienstleister von der Bank of England fiir die Erbringung von
erfassten Dienstleistungen in Ubereinstimmung mit dem innerstaat-
lichen Recht des Vereinigten Konigreichs anerkannt ist. Diese An-
erkennung kann eine Feststellung der Bank of England enthalten,
ob ein erfasster Finanzdienstleister flir die Finanzstabilitét des Ver-
einigten Konigreichs systemisch bedeutsam ist oder es wahrschein-
lich werden wird,
2. ein erfasster Finanzdienstleister, der als systemisch bedeutsam ein-
gestuft wird oder wahrscheinlich systemisch bedeutsam wird, kann:
—  verpflichtet werden, einzelne oder alle der in Absatz ii genann-
ten Massnahmen des Vereinigten Konigreichs einzuhalten und

—  verpflichtet werden, eine Niederlassung im Vereinigten Konig-
reich zu griinden und die Bewilligungsvoraussetzungen nach
dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs ein-
zuhalten,

3. dass wirksame Kooperationsmechanismen zwischen den Aufsichts-
behorden der Parteien bestehen, und

4. die Bank of England ihre Befugnisse im Zusammenhang mit Ab-
satz 1 oder 2 ausiibt;

ii.  vorbehaltlich des Vorstehenden, sind die in der Schweiz anséssigen er-
fassten Finanzdienstleister von jeglicher Verpflichtung befreit folgende
Bestimmungen einzuhalten:

Die von der Freistellung umfassten aufsichtsrechtlichen Anforderungen,

wie diese im innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs néher

festgehalten sind:

1. Organisatorische Anforderungen,

2. Verhaltensregeln,
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3.
4.

aufsichtsrechtliche Anforderungen, und
Aufsicht und Durchsetzung.

2. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

a. Die Schweiz stellt in Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen
in die Schweiz durch erfasste Finanzdienstleister an erfasste Kunden im in

diesem se

ktoralen Anhang spezifizierten Umfang auf die innerstaatliche Be-

willigungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen des Vereinigten Konig-

reichs ab,
langen.

welche ausschliesslich fiir Finanzdienstleister zur Anwendung ge-

b. Dementsprechend sind diese erfassten Finanzdienstleister von jeglicher Ver-
pflichtung befreit, die Bewilligungs- und die aufsichtsrechtlichen Anforde-

rungen de

r Schweiz einzuhalten, welche ausschliesslich fiir Finanzdienstleis-

ter zur Anwendung gelangen, wie folgt:

i. in B

ezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die

Schweiz, lasst die in diesem sektoralen Anhang vorgesehene Freistellung
das Recht der zustédndigen Aufsichtsbehdrden der Schweiz nach dem in-

nerst
1.

aatlichen Recht der Schweiz unberiihrt:

die spezifischen Umsténde des erfassten Finanzdienstleisters zu be-
urteilen, einschliesslich der Beurteilung seiner etwaigen systemi-
schen Bedeutsamkeit. Wenn ein erfasster Finanzdienstleister von
der zustindigen Aufsichtsbehorde der Schweiz als systemisch be-
deutsam eingestuft wird oder wahrscheinlich systemisch bedeutsam
werden wird, kann dieser verpflichtet werden, dass er einzelne oder
alle Anforderungen nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz
einhilt, und

zu beurteilen, ob die Bank of England die Anforderungen nach
Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe b FinfraG, auch in Bezug auf die
erfassten Finanzdienstleister, erfiillt;

ii.  vorbehaltlich des Vorstehenden, sind im Vereinigten Konigreich ansés-
sige erfasste Finanzdienstleister, in Bezug auf die Erbringung von erfass-
ten Finanzdienstleistungen in die Schweiz von der Anforderung betref-

fend
Koni

die Angemessenheit der Aufsicht und Regulierung des Vereinigten
greichs nach Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe a FinfraG befreit.

B. Innerstaatliches Recht

Nicht anwendbar.

C. Andere Regelungen

Nicht anwendbar.
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VII. Auflagen

Nicht anwendbar.

VIII. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Erginzung
zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens

Nicht anwendbar.
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Anhang 3b

Sektoraler Anhang Finanzmarktinfrastrukturen,
Over-The-Counter-Derivate

I. Zweck dieses sektoralen Anhangs

Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs bestétigen die Parteien, dass es erfassten
Finanzdienstleistern mit Sitz im Hoheitsgebiet der einen Partei gestattet ist, mit ande-
ren erfassten Finanzdienstleistern im Hoheitsgebiet einer der beiden Parteien Kon-
trakte betreffend erfasste Dienstleistungen einzugehen, wie in diesem sektoralen An-
hang festgelegt und spezifiziert. Dies kann entweder auf der Grundlage einer
Freistellung oder anderer Regelungen erfolgen, sofern im vorliegenden Anhang fest-
gehalten oder nach dem innerstaatlichen Recht einer Partei vorgesehen.

I1. Begriffsbestimmungen

Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs haben die folgenden Begriffe die folgende
Bedeutung:

a. «Erfasste Dienstleistungen» bezeichnet die in Abschnitt III spezifizierten
Dienstleistungen.

b. «Erfasste Finanzdienstleister» bezeichnet die in Abschnitt IV spezifizierten
Dienstleister.

II1. Erfasste Dienstleistungen

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen, Dienstleistungen, die
beide der folgenden Begriffsbestimmungen erfiillen:

a. Over-The-Counter (OTC) Derivatkontrakte, die nicht durch eine zentrale
Gegenpartei abgerechnet werden, nach der Begriffsbestimmung des inner-
staatlichen Rechts des Vereinigten Konigreichs.

b. Derivatgeschifte, die nicht {iber einen Handelsplatz getdtigt wurden und die
nicht iiber eine von der FINMA bewilligte oder anerkannte zentrale Gegen-
partei nach dem Bundesgesetz iiber die Finanzmarktinfrastrukturen und das
Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (FinfraG) vom 19. Juni
201519 abgerechnet werden miissen.

19 SR 958.1
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IV. Erfasste Finanzdienstleister

A. Fiir das Vereinigte Konigreich, in Bezug auf erfasste
Dienstleistungen:

eine Gegenpartei eines OTC-Derivatkontrakts, der nicht von einer zentralen Gegen-
partei nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs abgerechnet
wird.

B. Fiir die Schweiz, in Bezug auf erfasste Dienstleistungen:

eine in der Schweiz ansdssige Gegenpartei eines Derivatgeschifts nach Artikel 2
Buchstabe ¢ FinfraG, das nicht {iber einen Handelsplatz getatigt wurde und das nicht
iiber eine von der FINMA bewilligte oder anerkannte zentrale Gegenpartei nach Ar-
tikel 93 FinfraG abgerechnet werden muss.

V. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht
oder anderen Vorkehrungen

A. Freistellung
Nicht anwendbar.

B. Innerstaatliches Recht

Nicht anwendbar.

C. Andere Regelungen

1.  Fiir das Vereinigte Konigreich
a. In Bezug auf erfasste Dienstleistungen, die zwischen im Vereinigten
Konigreich ansdssigen erfassten Finanzdienstleistern und anderen in der
Schweiz ansdssigen erfassten Finanzdienstleistern abgeschlossen wur-
den, geht das Vereinigte Konigreich davon aus, dass ein im Vereinigten
Konigreich anséssiger erfasster Finanzdienstleister, der die Risikomin-
derungspflichten nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz erfiillt,
mit Ausnahme der Anforderungen und der Aufsicht betreffend Modelle
fiir Ersteinschusszahlungen sowie der Nachschusszahlungen bei phy-
sisch abgewickelten Wahrungsswaps und Wahrungstermingeschéfte, die
Risikominderungspflichten nach dem innerstaatlichen Recht des Verei-
nigten Konigreichs erfiillt.
b.  Um von der Behandlung nach Absatz a zu profitieren, muss ein erfasster
Finanzdienstleister, der gemiss dem innerstaatlichen Recht des Verei-
nigten Konigreichs klassifiziert wird als:
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i.  Kategorie einer finanziellen Gegenpartei, die Risikominderungs-
pflichten einhalten, die fiir diese Kategorie der finanziellen Gegen-
partei nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz gelten; oder

ii. Kategorie einer nichtfinanziellen Gegenpartei, die Risikominde-
rungspflichten einhalten, die fiir diese Kategorie der Nichtfinanzi-
ellen Gegenpartei nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz gel-
ten.

2. Fiir die Schweiz

In Bezug auf erfasste Dienstleistungen, die zwischen in der Schweiz anséssi-
gen erfassten Finanzdienstleistern und anderen im Vereinigten Konigreich an-
sdssigen erfassten Finanzdienstleistern abgeschlossen wurden, wird davon
ausgegangen, dass die in der Schweiz anséssigen erfassten Finanzdienstleis-
ter, welche die Risikominderungspflichten nach dem innerstaatlichen Recht
des Vereinigten Konigreichs einhalten, die innerstaatlichen Risikominde-
rungspflichten geméss Artikel 107 bis 110 FinfraG erfiillen.

VI. Auflagen

Nicht anwendbar.

VII. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Erginzung
zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens

Nicht anwendbar.

VIII. Widerruf und Abwicklung

Die Parteien bestétigen, dass fiir den Fall, dass eine Partei die Anerkennung geméss
diesem Anhang, oder einen Teil davon, widerrufen mochte, Artikel 21 Absétze 2 bis
11 und Artikel 22 des Abkommens mutatis mutandis gelten.
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Anhang 3¢
Sektoraler Anhang Finanzmarktinfrastrukturen, Handelspléiitze

I. Zweck des sektoralen Anhangs

Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs bestétigen die Parteien, dass es erfassten
Finanzdienstleistern gestattet ist, erfasste Dienstleistungen an erfasste Kunden aus
dem Hoheitsgebiet einer Partei in das Hoheitsgebiet der anderen Partei zu erbringen,
wie in diesem sektoralen Anhang festgelegt und spezifiziert. Dies kann auf der Grund-
lage entweder einer Freistellung oder anderer Regelungen erfolgen, sofern im vorlie-
genden Anhang festgehalten oder nach dem innerstaatlichen Recht einer Partei vor-
gesehen.

I1. Begriffsbestimmungen

Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs haben die folgenden Begriffe die folgende
Bedeutung:

a. «Erfasste Dienstleistungen» bezeichnet die in Abschnitt III spezifizierten
Dienstleistungen.

b. «Erfasste Finanzdienstleister» bezeichnet die Abschnitt IV spezifizierten
Dienstleister.

c. «Erfasste Kunden» bezeichnet die in Abschnitt V spezifizierten Kunden.

II1. Erfasste Dienstleistungen
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich:

a. jede Tatigkeit, die im Rahmen der Geschéftstitigkeit der Borse als ein aner-
kannter auslandischer Handelsplatz nach dem innerstaatlichen Recht des Ver-
einigten Koénigreichs ausgeiibt wird; oder

b. jede Tatigkeit, die im Rahmen des Betriebs eines multilateralen Handelssys-
tem durch eine Wertpapierfirma oder einen Marktbetreiber nach dem inner-
staatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs ausgeiibt wird.

B. Aus dem Vereinigte Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Finanzdienstleistung in die Schweiz, jede
Titigkeit, die von einem Handelsplatz nach dem Bundesgesetz iiber die Finanz-
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marktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel
(FinfraG) vom 19. Juni 201520 ausgeiibt wird.

IV. Erfasste Finanzdienstleister
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich jeder Finanzdienstleister, der:

a. ein anerkannter ausldndischer Handelsplatz nach dem innerstaatlichen Recht
des Vereinigten Konigreichs ist und nach dem innerstaatlichen Recht der
Schweiz in der Schweiz inkorporiert ist oder gebildet wurde; oder

b. nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs ein Marktbe-
treiber oder eine Wertpapierfirma ist und ein multilaterales Handelssystem
betreibt und nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz in der Schweiz in-
korporiert ist oder gebildet wurde.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz, jeder Fi-
nanzdienstleister, der kumulativ:

a. ein nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs im Verei-
nigten Konigreich inkorporierter oder gebildeter Handelsplatz, entweder als:

i.  eine Borse nach dem FinfraG, oder
ii. ein multilaterales Handelssystem gemaéss FinfraG ist;

b. und iiber eine Anerkennung im Sinne von Artikel 41 FinfraG verfiigt.

V. Erfasste Kunden
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf Kunden mit Sitz im Vereinigten Konigreich, nach der Begriffsbestim-
mung des innerstaatlichen Rechts des Vereinigten Konigreichs:

a. eines anerkannten auslédndischen Handelsplatzes, fiir:

i.  die Kotierung und die Zulassung zum Handel, Emittenten von Effekten,
und

ii. den Handel, jede an einer Transaktion mit Effekten beteiligte Partei;
b. eines Betreibers eines multilateralen Handelssystems:

Unternehmen, die im Vereinigten Konigreich gemiss Teil 4A des Financial
Services and Markets Act 2000 bewilligt sind.

20 SR 958.1

47/ 86



0.950.136.7 Kredit

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf Kunden mit Sitz in der Schweiz, in Ubereinstimmung mit dem FinfraG:

a.

einer Borse, fiir:

i.  die Kotierung und die Zulassung zum Handel, Emittenten von Effekten,
und

ii. den Handel, jede an einer Transaktion mit Effekten beteiligte Partei;
eines multilateralen Handelssystems, fiir:

i.  die Zulassung von Effekten zum Handel, Emittenten von Effekten, und
ii. den Handel, jede an einer Transaktion mit Effekten beteiligte Partei.

VI. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht
oder anderen Regelungen

A. Freistellung

Nicht anwendbar.

B. Innerstaatliches Recht

1.

Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

Das Vereinigte Konigreich gestattet die Erbringung erfasster Dienstleistungen
in das Vereinigte Konigreich durch erfasste Finanzdienstleister an erfasste
Kunden in Ubereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht. Aussert das
Vereinigte Konigreich die Absicht, sein innerstaatliches Recht in einer Weise
anzupassen, die diese Erbringung einschrinken oder erschweren wiirde, so
finden die Verfahren nach Artikel 17 und 18 des Abkommens Anwendung,
mit dem Ziel, die Erbringung von Dienstleistungen weiterhin zu ermdglichen.

Aus dem Vereinigten Koénigreich in die Schweiz

Die Schweiz gestattet die Erbringung erfasster Dienstleistungen in die
Schweiz durch erfasste Finanzdienstleister an erfasste Kunden in Uberein-
stimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht. Aussert die Schweiz die Absicht,
ihr innerstaatliches Recht in einer Weise anzupassen, die diese Erbringung
einschridnken oder erschweren wiirde, so finden die Verfahren nach Artikel 17
und 18 des Abkommens Anwendung, mit dem Ziel, die Erbringung der
Dienstleistungen weiterhin zu ermoglichen.

C. Andere Regelungen

Nicht anwendbar.
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VII. Auflagen

Nicht anwendbar.

VIII. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Ergéinzung
zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens

Nicht anwendbar.
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Anhang 4
Sektoraler Anhang Versicherungen

I. Zweck des sektoralen Anhangs

Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs bestitigen die Parteien, dass es den erfass-
ten Finanzdienstleistern gestattet ist, erfasste Dienstleistungen an erfasste Kunden aus
dem Hoheitsgebiet einer Partei in das Hoheitsgebiet der anderen Partei zu erbringen,
wie in diesem sektoralen Anhang festgelegt und spezifiziert. Dies kann auf der Grund-
lage entweder einer Freistellung oder anderer Regelungen erfolgen, sofern im vorlie-
genden Anhang festgehalten oder nach dem innerstaatlichen Recht einer Partei vor-
gesehen.

I1. Begriffsbestimmungen

A. Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs haben die folgenden
Begriffe die folgende Bedeutung:

a. «Erfasste Dienstleistungen» bezeichnet die in Abschnitt III spezifizierten
Dienstleistungen;

b. «Erfasste Finanzdienstleister» bezeichnet die in Abschnitt IV spezifizierten
Dienstleister;

c. «Erfasste Kunden» bezeichnet die in Abschnitt V spezifizierten Kunden;

d.  «Riickversicherung» bedeutet Riickversicherung einschliesslich Retrozession
und Riickversicherer ist dementsprechend zu verstehen;

e. «erfasste Tochtergesellschaft» bedeutet:
i.  eine juristische Person mit Sitz in der Schweiz oder dem Vereinigten

Konigreich, bei der ein erfasster Kunde nach Abschnitt V Absatz B:

1. unmittelbar iiber die Mehrheit der Stimmen in der Generalversamm-
lung oder einem anderen obersten Organ der juristischen Person
verfligt oder

2. unmittelbar das Recht hat, die Mehrheit der Mitglieder des Verwal-
tungsrats oder eines vergleichbaren Organs zu ernennen oder abzu-
berufen, oder

ii. ein Gemeinschaftsunternehmen, das in der Schweiz oder im Vereinigten

Konigreich anséssig ist, an dem der erfasste Kunde 50 Prozent der Stim-

men in der Generalversammlung oder einem anderen obersten Organ der

juristischen Person hélt.
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B. Fiir die Zwecke dieses sektoralen Anhangs ist ein Risiko
in einem Hoheitsgebiet belegen:

a.

bei der Versicherung entweder von Gebduden oder, sofern diese durch die
gleiche Versicherungspolice gedeckt sind, von Gebduden und den darin be-
findlichen Sachen, in jenem Hoheitsgebiet wo die Gebaude belegen sind;

bei der Versicherung von Fahrzeugen aller Art, in jenem Hoheitsgebiet, wo
das Fahrzeug zugelassen ist;

bei einem hdchstens viermonatigen Vertrag zur Versicherung von Reiserisi-
ken ungeachtet des betreffenden Versicherungszweigs, in jenem Hoheitsge-
biet, in dem der Versicherungsnehmer den Vertrag geschlossen hat;

in allen anderen Fillen, in jenem Hoheitsgebiet, in dem sich der Sitz des Ver-
sicherungsnehmers oder seiner versicherten Tochtergesellschaften, auf die
sich der Vertrag bezieht, befinden.

II1. Erfasste Dienstleistungen

A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung der erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-

reich:

a.

Abschluss und Erfiillung von Versicherungsvertrdgen durch einen Hauptver-
sicherer in den folgenden Versicherungszweigen, die alle nach dem inner-
staatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs definiert sind, fiir die folgen-
den Risiken:

i.  Seeschifffahrt und gewerbliche Luftfahrt sowie Weltraumstarts und
Weltraumfracht (einschliesslich Satelliten), wobei diese Versicherung
alle oder einen Teil der folgenden Punkte abdecken muss:

1.  die transportierten Giiter
2. das Transportmittel, welches die Giiter transportiert und
3. jegliche Haftung, welche daraus entsteht,

ii.  Giiter im internationalen Transit,

iii.  Kredit und Kaution,

iv. Landfahrzeuge,

v. Feuer und Naturgewalten,

vi. andere Sachschdden,

vii. Motorfahrzeug-Haftpflicht, mit Ausnahme der Haftpflicht, die nach in-
nerstaatlichen Gesetzen oder Vorschriften bei einem nach diesen Rege-
lungen bewilligten Versicherer versichert werden muss,

viii. allgemeine Haftpflicht, mit Ausnahme der Haftpflicht, die nach inner-
staatlichen Gesetzen oder Vorschriften bei einem nach diesen Regelun-
gen bewilligten Versicherer versichert werden muss,

ix. verschiedene finanzielle Verluste, und

51/86



0.950.136.7

Kredit

Konditionendifferenzdeckung und Summendifferenzdeckung, wenn
diese Deckungen im Rahmen einer von einem Versicherer ausgestellten
Rahmenpolice zur Deckung von Risiken in mehreren Rechtsordnungen
gewihrt werden;

b. versicherungsbezogene Nebendienstleistungen wie Beratung, Aktuariat, Risi-
kobewertung und Schadenregulierung;

c.  Abschluss und Erfiillung von Riickversicherungsvertriagen durch einen Riick-
versicherer fiir alle zugrundeliegenden Versicherungszweige; und

d.  Vertriebstétigkeiten eines Versicherungs- oder Riickversicherungsvermittlers
flir alle Versicherungszweige im Zusammenhang mit den unter den Buchsta-
ben a und ¢ genannten Dienstleistungen.

Die Erbringung von erfassten Dienstleistungen im Rahmen des vorliegenden Abkom-
mens ist nicht mitteilungs- und genehmigungspflichtig nach Artikel 4 Absatz 2 Buch-
stabe ¢ und Artikel 5 Absatz 2 des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht {iber Ver-
sicherungsunternehmen (VAG) vom 17. Dezember 200421 (Stand vom 1. Januar
2024), soweit anwendbar.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

a. Gewihrung von Versicherungsdeckung durch einen Versicherer fiir die fol-
genden Versicherungszweige:

1.

iii.

Vi.
Vil.

Samtliche Schiden an Land- oder Schienenfahrzeugen sowie von Bin-
nensee-, Fluss- und Kanalschiffen;

Samtliche Schéden an Giitern im nicht grenziiberschreitenden Verkehr,
einschliesslich Waren, Gepéckstiicke und alle sonstigen Giiter, unabhén-
gig von der Art der Beforderung;

Sachschdden, die durch Diebstahl, mutwillige Beschddigung durch
Dritte oder andere Ursachen jeglicher Art, wie etwa Frost, verursacht
wurden, mit Ausnahme von Schiiden, die durch Feuer, Explosion, Uber-
flutungen, Uberschwemmungen, Sturm, Hagel, Lawinen, Schneedruck,
Steinschlag und Erdrutsche verursacht wurden;

Schéden an nuklearen Anlagen

Kredit (allgemeine Zahlungsunféhigkeit, Ausfuhrkredit, Abzahlungsge-
schéft, Hypothekendarlehen, landwirtschaftliche Darlehen)

direkte und indirekte Kaution;

verschiedene finanzielle Verluste, wie die Folgenden (mit Ausnahme der
finanziellen Interessen an einer Tochtergesellschaft oder einem verbun-
denen Unternehmen, die etwa mittels einer Bilanzschutz-Klausel eines
Versicherungsvertrages geltend gemacht werden kdnnten):

1. Berufsrisiken,

2. ungeniigende Einkommen,

3. Schlechtwetter,

21 SR 961.01
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Vviii.

X1.

SO0 N0 L

Gewinnausfall,

laufende Unkosten allgemeiner Art,
unvorhergesehene Geschéftsunkosten,
Wertverluste,

Miet- oder Einkommensausfall,
indirekte kommerzielle Verluste, und

. andere nicht kommerzielle finanzielle Verluste;

Rechtsschutz (Rechtskosten und Verfahrenskosten);

Dienstreiseversicherung fiir Mitarbeiter (einschliesslich Mitglieder des
Verwaltungsrates) von erfassten Kunden;

Haftung gegeniiber Drittparteien, ausschliesslich fiir:

1.

Verantwortlichkeitsanspriiche gegen die mit der Verwaltung und
Geschiftsfiihrung betrauten Personen aus Pflichtverletzungen die-
ser Personen, begangen gegeniiber den erfassten Kunden als deren
Arbeitgeber und in ihrer Eigenschaft als mit deren Verwaltung und
Geschiftsfiihrung betrauten Personen,

Gewibhrleistungs- und Schadloshaltungsanspriiche von Verkdufern
und Kéufern gegen einen erfassten Kunden im Zusammenhang mit
Fusionen und Ubernahmen, Projektfinanzierung, Kapitalmarkt-
transaktionen und anderen Transaktionen dieser Art, und
Schadloshaltungsanspriiche fiir Cyberrisiken, die ausschliesslich
von Unternehmen, die die Kriterien in Abschnitt V Absatz B erfiil-
len, gegen erfasste Kunden geltend gemacht werden;

zwecks Klarstellung: Vorbehaltlich der Ausschliisse im vorstehenden
Absatz iii und im nachfolgenden Absatz b ist Folgendes in den Versiche-
rungszweigen nach den Absitzen i bis ix enthalten:

1.

2.

im Bereich Cyber:

—  Betriebsunterbruch

—  Sachschiden einschliesslich Deckung fiir Anlagen oder Aus-
ristung und

—  sonstige verschiedene finanzielle Verluste im Zusammenhang
mit dem Ersatz oder der Wiederherstellung von Software,

im Bereich erneuerbare Energien:

—  Betriebsunterbruch

—  Sachschéden einschliesslich Deckung fiir Anlagen oder Aus-
ristung und

—  sonstige verschiedene finanzielle Verluste im Zusammenhang
mit dem Ausfall der Anlage oder der Ausriistung und

—  Verzdgerungen beim Beginn von Projekten.

b. Die Versicherungsdeckung ist fiir Versicherungen ausgeschlossen:

die einem o&ffentlich-rechtlichen Regime insbesondere im Bereich der
bundesstaatlichen Monopole und der kantonalen Monopole der Gebdu-
deversicherer unterstehen; oder

die eine rechtlich durchsetzbare Versicherungsgemeinschaft verlangen.

1.
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c. Versicherungsvertriebstitigkeiten durch einen Versicherungsvermittler, wenn
die Versicherungsdienstleistung:

i.  in Absatz a.i bis x oben aufgefiihrt ist und von einem in Abschnitt IV
Absatz B erfassten Finanzdienstleister als Versicherer erbracht wird;
oder

ii. von einem von der FINMA bewilligten und beaufsichtigten Versiche-
rungsunternehmen nach dem VAG gezeichnet wird.

d. Die erfassten Dienstleistungen diirfen nur an erfasste Kunden erbracht wer-

den:

i.  betreffend in der Schweiz belegene Risiken fiir ihre eigenen Risiken und
ihre eigenen direkten und indirekten Schiden; und

ii.  fiir die eigenen Risiken und die eigenen direkten und indirekten Schiaden
ihrer erfassten Tochtergesellschaften mit Sitz in der Schweiz fiir ihre
in der Schweiz belegenen Risiken oder ihrer erfassten Tochtergesell-
schaften mit Sitz im Vereinigten Konigreich fiir ihre im Vereinigten
Konigreich belegenen Risiken, vorausgesetzt, dass diese erfassten Toch-
tergesellschaften in jedem Fall einzeln oder gemeinsam im Versiche-
rungsvertrag als versichert bezeichnet werden.

IV. Erfasste Finanzdienstleister
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich, jeder Anbieter von Versicherungsdienstleistungen, der gemiss Artikel 2 Ab-
satz 1 Buchstaben a und ¢ VAG zugelassen und beaufsichtigt ist, als:

a. Versicherungsunternehmen der Schweiz, welches die Direktversicherung
oder Riickversicherung betreibt; oder

b.  Versicherungsvermittler.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz
In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz, jeder An-
bieter von Versicherungsdienstleistungen, der:
a. von der zustidndigen Aufsichtsbehdrde nach dem innerstaatlichen Recht des
Vereinigten Konigreichs bewilligt und beaufsichtigt ist, als:
i.  Versicherer, oder
ii.  Versicherungsvermittler;
b. nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Koénigreichs im Vereinigten
Kénigreich inkorporiert ist oder gebildet wurde, im Vereinigten Kdnigreich

wohnhaft ist, oder eine britische Zweigniederlassung eines erfassten Finanz-
dienstleisters der Schweiz ist;
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c. die entsprechenden erfassten Dienstleistungen in Bezug auf Risiken aus-
serhalb der Schweiz erbringt; und

d. der als Versicherer, auf Unternechmensebene:

i.  grundsitzlich den regulatorischen Anforderungen von Solvabilitét II un-
terliegt, mit Ausnahme von britischen Zweigniederlassungen eines er-
fassten Finanzdienstleisters der Schweiz nach Absatz b,

ii.  die Solvabilitdtsanforderungen ohne Kapitalentlastungsmassnahmen er-
fiillt, indem er insbesondere seine Solvabilitidtsberechnungen auf die ri-
sikofreie Zinskurve stiitzt ohne Anpassungen vorzunehmen wie etwa:

Matching-Anpassungen (MA)

Volatilitdtsanpassungen (VA)

Dynamische Volatilititsanpassungen (DVA)

Ubergangsmassnahmen bei risikolosen Zinssitzen (TMIR) und

Ubergangsmassnahmen bei versicherungstechnischen Riickstellun-

gen (TMTP),

iii. die Anforderungen des unternehmensspezifischen Managementpuffers
erfiillt,

iv. keine Verbindlichkeiten aus dem Lebensversicherungsgeschéft hélt, mit
Ausnahme derjenigen, die aus Nichtlebensversicherungsvertragen stam-
men; und, wenn er solche Verbindlichkeiten hilt, der bestmoglich
Brutto-Schitzwert dieser Verbindlichkeiten nicht 10 % des gesamten
bestmoglichen Schatzwerts der gesamten Versicherungsverbindlichkei-
ten geméss den Solvabilitdt-1I-Zahlen iibersteigt, ohne dass eine der Ka-
pitalentlastungsmassnahmen nach Absatz ii zur Anwendung kommt, und

vk W

v. dafiir sorgt, dass seine Mitarbeitenden, die mit dem Vertrieb von Versi-
cherungsvertrdgen nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz befasst
sind, liber einschldgige Kenntnisse des schweizerischen Versicherungs-
rechts verfiigen;

e. als Versicherer der FINMA, in einer zwischen den Aufsichtsbehorden der Par-
teien ndher bestimmten Form, eine Meldung hat zukommen lassen und der
zustidndigen Aufsichtsbehdrde des Vereinigten Konigreichs eine Kopie davon
zugestellt hat, unter Angabe der erfassten Dienstleistungen, die er in der
Schweiz fiir erfasste Kunden erbringen mdochte, einschliesslich der relevanten
Versicherungszweige fiir die Zwecke der Eintragung in ein von der FINMA
gefiihrtes Register (nachstehend das «Register»);

f.  als Versicherer in das Register im Hinblick auf die Erbringung der gemeldeten
erfassten Dienstleistungen fiir erfasste Kunden in der Schweiz eingetragen
wurde; und

g. als Versicherer der FINMA jede fiir seinen Registereintrag relevante Ande-
rung meldet und der zusténdigen Aufsichtsbehdrde des Vereinigten Konig-
reichs eine Kopie dieser Meldung zustellt.
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V. Erfasste Kunden
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf im Vereinigten Kénigreich inkorporierte Kunden, Unternehmen, die
zum Zeitpunkt des Abschlusses, der Erneuerung oder Anderung eines Versicherungs-
oder Vermittlungsvertrags mindestens zwei der drei folgenden Anforderungen erfiil-
len:

a. Umsatz von mehr als GBP 36 Millionen;
b. Bilanzsumme von mehr als GBP 18 Millionen; oder
c. mehr als 250 Beschiftigte.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf in der Schweiz inkorporierte Kunden, Unternehmen, die zum Zeitpunkt
des Abschlusses, der Erneuerung oder der Anderung eines Versicherungs- oder Ver-
mittlungsvertrags mindestens zwei der drei folgenden Anforderungen erfiillen:

a. Nettoumsatz von mehr als CHF 40 Millionen;
b. Bilanzsumme von mehr als CHF 20 Millionen; oder
c. mehr als 250 Beschiftigte.

VI. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht
oder anderen Regelungen

A. Freistellung
Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

a. Die Schweiz stellt in Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen
in die Schweiz durch erfasste Finanzdienstleister an erfasste Kunden im in
diesem sektoralen Anhang spezifizierten Umfang auf die innerstaatlichen Be-
willigungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen des Vereinigten Konig-
reichs ab, welche ausschliesslich fiir Finanzdienstleister zur Anwendung ge-
langen.

b. Dementsprechend sind diese erfassten Finanzdienstleister von jeglicher Ver-
pflichtung befreit, die Bewilligungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
der Schweiz geméss VAG einschliesslich der entsprechenden Umsetzungs-
massnahmen einzuhalten, welche ausschliesslich fiir Finanzdienstleister zur
Anwendung gelangen, wie folgt:

i.  fiir Versicherungsunternehmen:
1. Datenerhebungen betreffend sektoriibergreifende Risiken (Art 25

VAQ),

Bewilligung (Art. 3 und 6 VAG),

Bewilligungsgesuch und Geschiftsplan (Art. 4 VAG),

Anderung des Geschiftsplans (Art. 5 VAG),

Rechtsform (Art. 7, erster Satz VAG),

nbkwn
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iil.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

Mindestkapital- und Solvabilitdtsanforderungen (Art. 8, 9, 9a, 9b
und 9¢ VAG),

Organisationsfonds (Art. 10 VAG),

Geschifte neben dem Versicherungsgeschift (Art. 11 VAG),
Gewibhr fiir eine einwandfreie Geschiftstitigkeit (Art. 14 VAG),
Vermeidung von Interessenkonflikten (Art. 14a VAG),

. Versicherungstechnische Riickstellungen (Art. 16 VAG),
. Gebundenes Vermogen (Art. 17 bis 20 VAG),

Beteiligungen (Art. 21 VAG),

Risikomanagement (Art. 22 VAG),
Stabilisierungsplédne (Art. 22a VAG),
Verantwortlicher Aktuar (Art. 23 und 24 VAG),
Geschiftsbericht und Aufsichtsbericht (Art. 25 VAG),

. Rechnungslegung (Art. 26 VAG),

Interne Uberwachung und Priifgesellschaft (Art. 27 bis 30 VAG),

. Versicherungsunternehmen, die professionelle Versicherungsneh-

mer versichern, und konzerninterne Direkt- und Riickversicherung
(Art. 30a, 30b, 30c und 30d VAG),

Rechtsschutzversicherung (Art. 32 VAG),

Riickversicherung (Art. 35 VAG),

Aus- und Weiterbildung (Art. 43 VAG),

Verbot, mit einem nicht registrierten Versicherungsvermittler zu-
sammenzuarbeiten (Art. 44 Abs. 2 VAQG), insoweit als der erfasste
Finanzdienstleister seine Versicherungsvertrige iiber einen Versi-
cherungsvermittler vertreiben darf, der ebenfalls ein nach Abschnitt
IV Absatz 2 erfasster Finanzdienstleister ist,

Informationspflicht (Art. 45 VAG),

Interessenkonflikte (Art. 45a VAG),

Herausgabe von Dokumenten (Art. 80 und 81 VAG),
Schutzmassnahmen, Massnahmen bei Insolvenzgefahr und Liqui-
dation (Art. 51 bis 59 VAG),

Beendigung der Versicherungstitigkeit (Art. 60 bis 63 VAG);

fiir Versicherungsvermittler, die nach Artikel 40 Absatz 2 VAG in einem
Treueverhéltnis mit einem erfassten Kunden stehen und in dessen Inte-
resse handeln sowie nicht Angestellte eines Versicherungsunternehmens
sind, gilt das innerstaatliche Recht der Schweiz, mit Ausnahme des Lo-
kalisierungserfordernisses nach Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe a VAG;
Zwecks Klarstellung: Die im Vereinigten Konigreich inkorporierten Er-
bringer von Finanzdienstleistungen sind weiterhin von der Aufsicht
durch die FINMA ausgenommen, wenn sie, zusitzlich zu den Tatigkei-
ten nach Abschnitt IIT Absatz B:

1.

Versicherungsdienstleistungen erbringen ohne iiber eine Zweignie-
derlassung in der Schweiz zu verfiigen und ausschliesslich folgende
Versicherungsgeschéfte nach Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung
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iiber die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen

(AVO) vom 9. November 200522 (Stand 1. Januar 2024):

—  Deckung von Versicherungsrisiken im Zusammenhang mit
Hochseeschifffahrt, Luftfahrt und grenziiberschreitenden
Transporten

—  Deckung fiir ausserhalb der Schweiz belegene Risiken oder

—  Deckung von Kriegsrisiken, oder

2. in der Schweiz ausschliesslich Riickversicherungsdienstleistungen
nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a VAG erbringen; und
iv. zwecks Klarstellung: Der Vertrieb eines Versicherungsvertrags, der die
Versicherungszweige nach Abschnitt III Absatz B.a.i bis xi abdeckt und
ausschliesslich von einem erfassten Finanzdienstleister erbracht wird,
gilt nicht als unzuléssige Tétigkeit eines Versicherungsvermittlers nach
Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a VAG.

B. Innerstaatliches Recht
Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

Das Vereinigte Konigreich gestattet die Erbringung erfasster Dienstleistungen in das
Vereinigte Konigreich durch erfasste Finanzdienstleister an erfasste Kunden in Uber-
einstimmung mit seinem innerstaatlichem Recht. Aussert das Vereinigte Konigreich
die Absicht, sein innerstaatliches Recht in einer Weise anzupassen, die diese Erbrin-
gung einschrianken oder erschweren wiirde, so finden die Verfahren nach den Arti-
keln 17 und 18 des Abkommens Anwendung, mit dem Ziel, die Erbringung von
Dienstleistungen weiterhin zu ermdglichen.

C. Andere Regelungen

Nicht anwendbar.

VII. Auflagen
Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz miissen
erfasste Finanzdienstleister im Sinne von Abschnitt [V Absatz B die folgenden Auf-
lagen erfiillen:

1. Vorvertragliche Offenlegung gegeniiber erfassten Kunden

Erfasste Finanzdienstleister aus dem Vereinigten Konigreich, die erfasste
Dienstleistungen in die Schweiz erbringen, sind verpflichtet, den erfassten
Kunden innerhalb einer angemessenen Frist vor Vertragsabschluss schriftlich
und in verstdndlicher Form mindestens Folgendes mitzuteilen:

a. durch einen Versicherer:

22 SR 961.011
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iii.

V.

Name und Adresse des erfassten Finanzdienstleisters,

dass der erfasste Finanzdienstleister fiir die betreffenden Versiche-

rungszweige von der zustidndigen Aufsichtsbehérde nach dem in-

nerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs bewilligt und be-
aufsichtigt ist und nicht von der FINMA bewilligt und beaufsichtigt
ist,

dass der erfasste Kunde personlich fiir die Zahlung der auf den Ver-

sicherungsprimien in der Schweiz erhobenen obligatorischen Steu-

ern an die zustdndige Steuerbehorde verantwortlich ist,

Kontaktdaten des erfassten Finanzdienstleisters fiir:

1. die Einholung von Informationen iiber die erforderlichen
Kenntnisse und Fahigkeiten seiner fiir den Vertrieb von Versi-
cherungsvertrdgen zustdndigen Mitarbeitenden

2. die Bearbeitung von Beschwerden iiber berufliche Pflichtver-
letzungen und

3. Behebung von Fehlern oder unrichtigen Informationen betref-
fend die Vertriebstitigkeiten des erfassten Finanzdienstleis-
ters, und

Gerichtsstand und anwendbares Recht auf den abzuschliessenden

Vertrag;

b. fiir einen Versicherungsvermittler:

1.

dass der erfasste Kunde personlich fiir die Zahlung der auf den Ver-
sicherungspréamien in der Schweiz erhobenen obligatorischen Steu-
ern an die zustindige Steuerbehdrde verantwortlich ist, und
Gerichtsstand und anwendbares Recht auf den abzuschliessenden
Vertrag.

2. Ad-hoc-Offenlegungen gegeniiber erfassten Kunden auf Anfrage

Auf Anfrage muss ein erfasster Finanzdienstleister, vorbehaltlich der ein-
schldgigen Anforderungen nach den anwendbaren Datenschutz- und Vertrau-
lichkeitsvorschriften, seinem erfassten Kunden innerhalb von 30 Tagen eine
vollstandige Kopie der Akte des erfassten Kunden und aller anderen Doku-
mente im Rahmen der Geschéftsbeziehung zur Verfiigung stellen.

3. Berichterstattung

Ein erfasster Finanzdienstleister als Versicherer tibermittelt der FINMA jéhr-
lich die folgenden Informationen, mit Kopie an die zustdndige Aufsichtsbe-
horde des Vereinigten Konigreichs:

a. seinen Namen,;

b.  Arten von erfassten Dienstleistungen, einschliesslich der Versicherungs-
zweige gemiss Abschnitt III Absatz B, die fiir erfasste Kunden erbracht
werden; und

c. den Gesamtwert der Bruttopramien fiir die im Berichtszeitraum aus-
gelibten Titigkeiten, aufgeschliisselt nach Art der erfassten Dienstleis-
tungen, einschliesslich der Versicherungszweige geméss Abschnitt 111
Absatz B, wenn der Gesamtwert der Bruttopramien der erfassten Sek-
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tortdtigkeit des erfassten Finanzdienstleisters in den vorangegangenen
12 Monaten (nachstehend der «Berichtszeitraum») CHF 5 000 000 tiber-
steigt.

VIII. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Erginzung
zu den Bestimmungen nach Kapitel 4 des Abkommens

A. Wo eine Partei auf die innerstaatlichen Bewilligungs-

und aufsichtsrechtlichen Anforderungen der anderen Partei
nach Abschnitt VI Buchstabe A abstellt, gelten die folgenden
Bestimmungen:

1.  Grundsatz der sektorspezifischen Aufsichtszusammenarbeit

Sofern nicht anders vereinbart, wo eine Partei auf die innerstaatlichen Bewil-
ligungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen der anderen Partei abstellt,
bleiben die zustdndigen Aufsichtsbehdrden dieser anderen Partei fiir die Be-
aufsichtigung der erfassten Finanzdienstleister nach ihrem innerstaatlichen
Recht verantwortlich und sind fiir die Beaufsichtigung und, soweit erforder-
lich, fiir die Durchsetzung der Einhaltung der Anforderungen des Abkom-
mens verantwortlich.

2. Meldungen

a.
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Die zustindige Aufsichtsbehorde des Vereinigten Konigreichs priift und
informiert die FINMA innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt einer Mel-
dung nach Abschnitt IV Buchstabe B.e, ob sie zur Ansicht gelangt ist ,
dass der Versicherungsdienstleister:

i.  die Voraussetzungen fiir erfasste Finanzdienstleister geméss Ab-
schnitt IV Absatz B.a bis ¢ und d.i, ii und iv erfiillt; und

ii.  iber einen guten Ruf verfiigt.

Informiert die zustéindige Aufsichtsbehorde des Vereinigten Konigreichs

die FINMA, dass sie zur Ansicht gelangt ist, dass die Voraussetzungen

nach Absatz a erfiillt sind, so trdgt die FINMA den Versicherungsdienst-
leister innert 30 Tagen nach Erhalt dieser Bestdtigung in das Register ein.

Betrifft eine Meldung eines erfassten Finanzdienstleisters nach Abschnitt

IV Absatz B.g:

i.  zusitzliche erfasste Dienstleistungen unter Beriicksichtigung der
entsprechenden Versicherungszweige, so gelangen die Absitze a
und b mutatis mutandis zur Anwendung; oder

ii. sonstige Anderungen, so aktualisiert die FINMA das Register innert
30 Tagen nach Eingang der Meldung.

Die zustindige Aufsichtsbehorde des Vereinigten Konigreichs infor-

miert die FINMA unverziiglich, sofern sie Kenntnis davon erhilt, dass

ein erfasster Finanzdienstleister:

i.  eine oder mehrere der in Abschnitt IV Absétzen B.a bis ¢ und d.i, ii
und iv genannten Voraussetzungen nicht mehr erfiillt;

ii.  nicht mehr iiber einen guten Ruf verfiigt; oder
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iii. Gegenstand von Beschwerden materiellen Charakters erfasster
Kunden in Bezug auf die Erbringung erfasster Dienstleistungen ist.

3. Dialog zwischen den Aufsichtsbehdrden und Informationsaustausch

a.

Ungeachtet von Absatz 1, sofern die FINMA begriindete Anhaltspunkte
hat, dass:
i. ein erfasster Finanzdienstleister des Vereinigten Konigreichs die
Anforderungen nach diesem Abkommen nicht einhélt; oder
ii. das Verhalten eines erfassten Finanzdienstleisters des Vereinigten
Konigreichs zu einer wesentlichen Schidigung oder einer wahr-
scheinlich wesentlichen Schidigung fithren wird fiir:
1. erfasste Kunden gemiss Abschnitt V Absatz B, oder
2. die Integritdt oder Stabilitit des Finanzsystems der Schweiz;
benachrichtigt die FINMA unverziiglich die zustindige Aufsichtsbe-
horde des Vereinigten Konigreichs und iibermittelt die relevanten Infor-
mationen nach Kapitel 4 des Abkommens.
Die Aufsichtsbehorden der Parteien nehmen daraufhin unverziiglich den
Dialog auf, um eine fiir beide Seiten akzeptable Losung zu finden.
Zu diesem Zweck hat die zustindige Aufsichtsbehdrde des Vereinigten
Konigreichs:
i.  die notwendigen Informationen zur Verfligung zu stellen, um die
Priifung durch die FINMA nach Absatz a zu unterstiitzen; und
ii. soweit erforderlich Massnahmen zu ergreifen, um die Situation un-
verziiglich zu bereinigen.
Konnte die Angelegenheit durch den Dialog nach Absatz b nicht berei-
nigt werden, so kann die FINMA einen erfassten Finanzdienstleister des
Vereinigten Konigreichs direkt um Auskunft ersuchen, damit dieser ihr
Informationen tibermittelt.

Die FINMA benachrichtigt die zustéindige Aufsichtsbehdrde des Verei-
nigten Konigreichs, soweit dies nach verniinftigem Ermessen praktikabel
ist, unter Beriicksichtigung der Dringlichkeit der spezifischen Umsténde,
iiber jedes Auskunftsersuchen nach Buchstabe d bevor oder, in dringen-
den Fillen, gleichzeitig mit dem Auskunftsersuchen an den erfassten
Finanzdienstleister des Vereinigten Konigreichs.

Die Aufsichtsbehorden treffen innerhalb ihres jeweiligen Rechtsrahmens
alle erforderlichen Vorkehrungen, um die direkte Ubermittlung vertrau-
licher Informationen durch die erfassten Finanzdienstleister an die zu-
stindige Aufsichtsbehdrde der anderen Partei zu ermdglichen.

4. Interventionsrechte des Gaststaates

a.

Hat der Dialog nach Absatz 3.b die nach Absatz 3.a aufgeworfene Ange-
legenheit nicht bereinigt, kann die FINMA einen erfassten Finanzdienst-
leister in der Erbringung bestimmter oder aller relevanten erfassten
Dienstleistungen in die Schweiz einschrinken, wenn sie dies zur Minde-
rung des betreffenden Risikos fiir notwendig erachtet.

61/86



0.950.136.7

Kredit

62 /86

Sofern die FINMA einen erfassten Finanzdienstleister nach Absatz a ein-

schrénkt, so kann sie auch:

1. anordnen, dass der erfasste Finanzdienstleister bestimmte Informa-
tionen gegeniiber aktuellen oder potentiellen erfassten Kunden nach
der Begriffsbestimmung in Abschnitt V Absatz B offenlegt;

ii. Regelungen fiir die geordnete Abwicklung der von der Einschrin-
kung betroffenen erfassten Sektortitigkeiten treffen, erforderlichen-
falls in Abstimmung mit der zustindigen Aufsichtsbehorde des Ver-
einigten Konigreichs;

iii. dessen Eintrag im Register 16schen oder abéndern; und

iv. die Offentlichkeit iiber die nach Absatz a und gegebenenfalls nach
Absatz b getroffenen Massnahmen informieren.

Keine nach den Absétzen a und b von der FINMA ergriffene Massnahme

beeintrichtigt die Befdhigung der zustindigen Aufsichtsbehorde des

Vereinigten Konigreichs, nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinig-

ten Konigreichs zu handeln.

Fiir die Zwecke der Absitze a und b kann die FINMA Schriftstiicke, ein-

schliesslich der Ubermittlung ihrer Entscheide, direkt an die erfassten

Finanzdienstleister des Vereinigten Konigreichs zustellen.

Beschliesst die FINMA, eine Massnahme nach Absatz a oder b zu ergrei-

fen, so teilt sie dies der zustindigen Aufsichtsbehorde des Vereinigten

Konigreichs so rasch wie mdglich und bevor die Massnahme ergriffen

wird mit.

Wird eine Massnahme nach Absatz a oder b ergriffen, so teilt die FINMA

dies dem gemischten Ausschuss so rasch wie moglich mit und hélt ihn

danach regelméssig auf dem Laufenden.

Ergreift die FINMA eine Massnahme nach Absatz a oder b, so sind dem

betroffenen erfassten Finanzdienstleister des Vereinigten Konigreichs

diejenigen Rechte zu gewiéhren, die einem in der Schweiz bewilligten

Finanzdienstleister unter gleichen Umstédnden zustehen wiirden, ein-

schliesslich des Rechts auf eine unverziigliche Uberpriifung der getroffe-

nen Massnahmen und des Zugangs zu einem unabhéngigen Gericht,

Schieds- oder Verwaltungsgericht.

Wurde die Angelegenheit nach Absatz 3.a bereinigt, so priift die FINMA

unverziiglich die einschldgigen Massnahmen nach Absatz a oder b im

Hinblick auf deren Aufhebung.

Ist eine Benachrichtigung der zustdndigen Aufsichtsbehdrde des Verei-
nigten Konigreichs nach Absatz 3.a nicht praktikabel und liegen ausser-
ordentliche Umsténde vor, die ein sofortiges Handeln zur Minderung des
Risikos von Schéddigungen nach Absatz 3.a.ii erfordern, so kann die
FINMA eine Massnahme nach Absatz a oder b ergreifen, wenn sie dies
fiir notwendig erachtet. Die Absétze 3.a bis ¢ sind diesfalls nicht anwend-
bar. Unter diesen Umsténden:
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iii.

benachrichtigt die FINMA die zustindige Aufsichtsbehorde des
Vereinigten Konigreichs, sobald die Massnahme ergriffen wird oder
unmittelbar nachdem die Massnahme ergriffen wurde, und {ibermit-
telt relevante Informationen;

nehmen die zustidndigen Aufsichtsbehdrden so bald wie moglich
den Dialog auf, um unter Beriicksichtigung allfélliger Vorschldge
der zustédndigen Aufsichtsbehorde des Vereinigten Konigreichs eine
fiir beide Seiten akzeptable Losung zu finden; und

diirfen die nach diesem Absatz getroffenen Massnahmen nicht als
Mittel zur Umgehung der Pflichten oder Verpflichtungen einer Par-
tei nach diesem Abkommen verwendet werden.

j- Die FINMA benachrichtigt die zustdndige Aufsichtsbehorde des Verei-
nigten Koénigreichs und den gemischten Ausschuss unverziiglich iiber die
Aufhebung einer nach Absatz a oder b ergriffenen Massnahme.
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Anhang 523
Sektoraler Anhang Investment Services

I. Zweck des sektoralen Anhangs

Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs bestitigen die Parteien, dass es den erfass-
ten Finanzdienstleistern gestattet ist, erfasste Dienstleistungen an erfasste Kunden aus
dem Hoheitsgebiet einer Partei in das Hoheitsgebiet der anderen Partei zu erbringen,
wie in diesem sektoralen Anhang festgelegt und spezifiziert. Dies kann auf der Grund-
lage entweder einer Freistellung oder anderer Regelungen erfolgen, sofern im vorlie-
genden Anhang festgehalten oder nach dem innerstaatlichen Recht einer Partei vor-
gesehen.

I1. Begriffsbestimmungen

Fiir den Zweck dieses sektoralen Anhangs haben die folgenden Begriffe die folgende
Bedeutung:

a. «Erfasste Dienstleistungen» bezeichnet die in Abschnitt III spezifizierten
Dienstleistungen;

b. «Erfasste Finanzdienstleister» bezeichnet die in Abschnitt IV spezifizierten
Dienstleister;

c. «Erfasste Kunden» bezeichnet die in Abschnitt V spezifizierten Kunden;

d. «Erfasste Finanzinstrumente» bezeichnet die in Abschnitt VI spezifizierten
Finanzinstrumente;

e. «Nettovermdgen» bezeichnet die in Abschnitt VII spezifizierten Vermogens-
werte.

II1. Erfasste Dienstleistungen
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich, einschliesslich der damit verbundenen Tatigkeiten, die unter Abschnitt VIII
Absatz A.1.d. fallen:

Wertpapierdienstleistungen und Anlagetitigkeiten sowie Nebendienstleistungen, die
von einem erfassten Finanzdienstleister erbracht werden, entsprechend der Begriffs-
bestimmungen nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs und in
Bezug auf erfasste Finanzinstrumente nach Abschnitt VI Absatz A wie folgt:

a.  Wertpapierdienstleistungen und Anlagetitigkeiten:

i.  Annahme und Ubermittlung von Auftriigen, die ein oder mehrere erfasste
Finanzinstrument(e) zum Gegenstand haben,

23 Die Berichtigung vom 10. Mérz 2026 betrifft nur den franzosischen Text (AS 2026 112).
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Vii.

Vviii.

Ausfiihrung von Auftragen im Namen von Kunden,

Handel auf eigene Rechnung,

Portfolioverwaltung,

Anlageberatung,

Ubernahme der Emission von erfassten Finanzinstrumenten und/oder
Platzierung von erfassten Finanzinstrumenten mit fester Ubernahmever-
pflichtung,

Platzierung von erfassten Finanzinstrumenten ohne feste Ubernahmever-
pflichtung, und

Mitteilungen, die an im Vereinigten Konigreich wohnhafte natiirliche
Personen und deren Bevollméchtigte sowie an im Vereinigten Konig-
reich anséssige private Anlagestrukturen gehen oder an diese gerichtet
sind, um festzustellen, ob solche Personen als erfasste vermdgende
Kunde nach der Begriffsbestimmung in Abschnitt V Absatz A.1 qualifi-
zieren;

b. Nebendienstleistungen zur Hauptgeschéftstitigkeit des Dienstleisters mit
Wertpapierdienstleistungen, die auch auf eigenstidndiger Basis erbracht wer-
den konnen:

1.

Vi.

vii.

Verwahrung und Verwaltung von erfassten Finanzinstrumenten fiir
Rechnung von Kunden, einschliesslich Depotverwahrung und verbunde-
ner Dienstleistungen wie Cash-Management oder Sicherheitenverwal-
tung, jedoch mit Ausnahme der Bereitstellung und Fithrung von Wert-
papierkonten auf oberster Ebene durch Zentralverwahrer und der Er-
bringung von Verwahrungsdienstleistungen fiir Fonds, die nach dem in-
nerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs von einer im Vereinig-
ten Konigreich gegriindeten juristischen Person erbracht werden miissen,

Gewidhrung von Krediten oder Darlehen an Anleger fiir die Durch-
fiithrung von Geschéften mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten,
sofern das kredit- oder darlehensgewédhrende Unternehmen an diesen
Geschiften beteiligt ist,

Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstruktur,

Beratung hinsichtlich der branchenspezifischen Strategie und damit zu-
sammenhéngender Fragen sowie Beratung und Dienstleistungen bei Un-
ternehmensfusionen und -aufkdufen,

Devisengeschifte, wenn diese im Zusammenhang mit der Erbringung
von Wertpapierdienstleistungen stehen,

Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen allgemeiner Emp-
fehlungen, die Geschéfte mit erfassten Finanzinstrumenten betreffen,
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ubernahme von Emissio-
nen;

c. sollte ein erfasster Finanzdienstleister im Vereinigten Konigreich gemiss
Teil 4A des Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) bewilligt sein,
konnen die nach Abschnitt [V Absatz A.e gemeldeten erfassten Dienstleistun-
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gen und die damit verbundenen Tétigkeiten, die unter Abschnitt VIII Absatz
A.1.d fallen, nicht von seiner Zweigniederlassung im Vereinigten Kénigreich
aus oder unter deren Aufsicht oder Kontrolle ausgeiibt werden.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz:

a. Finanzdienstleistungen in Ubereinstimmung mit dem Bundesgesetz iiber die
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) vom 15. Juni 201824 und in Bezug auf

erfas
1.
1.

iii.

b. Dien
vom
i
ii.
iii.

vi.
Vii.

Vviii.

ste Finanzinstrumente nach Abschnitt VI Absatz B:
der Erwerb oder die Verdusserung von Finanzinstrumenten,

die Annahme und Ubermittlung von Auftréigen, die Finanzinstrumente
zum Gegenstand haben,

die Verwaltung von Finanzinstrumenten (Vermogensverwaltung),

die Erteilung von personlichen Empfehlungen, die sich auf Geschéfte mit
Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung),

die Gewihrung von Krediten fiir die Durchfilhrung von Geschéften mit
Finanzinstrumenten;

stleistungen nach dem Bundesgesetz iiber die Finanzinstitute (FINIG)
15. Juni 201825:

Handel mit Effekten in eigenem Namen fiir Rechnung der Kunden,
Kurzfristiger Handel mit Effekten fiir eigene Rechnung,

Kurzfristiger Handel mit Effekten fiir eigene Rechnung und 6ffentliches
Stellen von Kursen fiir einzelne Effekten auf Anfrage oder dauernd
(Market Maker),

Gewerbsmissige Ubernahme von Effekten, die von Dritten ausgegeben
worden sind, fest oder in Kommission, und 6ffentliches Angebot dersel-
ben auf dem Primarmarkt,

Gewerbsmaéssige Schaffung von Derivaten, die von ihm fiir eigene oder
fremde Rechnung 6ffentlich auf dem Primédrmarkt angeboten werden,

Gewerbsmissige Ubernahme von Effekten, die von Dritten ausgegeben
worden sind, und 6ffentliches Angebot derselben auf dem Primarmarkt,
Gewerbsmaissiges Schaffen von Derivaten in Form von Effekten und
offentliches Angebot derselben auf dem Primédrmarkt,

Fithrung von Konten zur Abwicklung des Handels mit Effekten, bei sich
selbst oder bei Dritten, und

Verwahrung von Effekten der Kunden bei sich oder in eigenem Namen
bei Dritten,;

c. zwecks Klarstellung: Ferner handelt es sich bei folgenden Tatigkeiten um

erfas

24 SR 950.1
25 SR 954.1
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i.  Wertpapieranalyse und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanz-
oder Portfolioanalysen,

ii. Devisengeschifte, und

iii. Beratung und Dienstleistungen betreffend Unternehmensfusionen und
-kéufe.

IV. Erfasste Finanzdienstleister

A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich, einschliesslich der damit zusammenhéngenden Tatigkeiten, die unter Abschnitt
VIII Absatz A.1.d fallen, jeder Finanzdienstleister, der:

a.

26

bewilligt und beaufsichtigt ist als:

i.  Bank nach dem Bundesgesetz iiber die Banken und Sparkassen vom
8. November 193426, oder

ii. Wertpapierhaus, Fondsleitung, Verwalter von Kollektivvermdgen oder
als Vermdgensverwalter nach dem Bundesgesetz {iber die Finanzinstitute
vom 15. Juni 2018;

nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz in der Schweiz inkorporiert ist
oder gebildet wurde;

von der FINMA zur Erbringung der gemeldeten erfassten Dienstleistungen in
der Schweiz bewilligt ist;

die entsprechenden erfassten Dienstleistungen in der Schweiz erbringt;

der FCA, in einer zwischen der FINMA und der FCA ndher festgelegten
Form, eine Meldung hat zukommen lassen und der FINMA eine Kopie davon
zugestellt hat, unter Angabe der erfassten Dienstleistungen, die er in das Ver-
einigte Konigreich erbringen mochte unter Beriicksichtigung der erfassten Fi-
nanzinstrumente und der Kategorien von erfassten Kunden, fiir die Zwecke
der Eintragung in ein von der FCA gefiihrtes Register (nachstehend das «Re-
gister»);

im Vereinigten Konigreich nicht geméss Teil 4A FSMA iiber eine Bewilli-
gung zur Erbringung der erfassten Dienstleistung oder der erfassten Dienst-
leistungen, fiir die er eine Meldung nach Absatz e gemacht hat, verfiigt;

in das Register im Hinblick auf die Erbringung der gemeldeten erfassten
Dienstleistungen in das Vereinigte Konigreich unter Angabe der relevanten
erfassten Finanzinstrumente und Kategorien von erfassten Kunden eingetra-
gen wurde; und

der FCA jede fiir ihren Registereintrag relevante Anderung meldet und der
FINMA eine Kopie dieser Meldung zur Verfiigung stellt.
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B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

1. In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in die Schweiz,
jeder Finanzdienstleister, der:

a.  von der zustidndigen Aufsichtsbehorde nach dem innerstaatlichen Recht
des Vereinigten Konigreichs bewilligt ist;

b. nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs im Verei-
nigten Konigreich inkorporiert ist oder gebildet wurde;

c. von der zustindigen Aufsichtsbehdrde des Vereinigten Konigreichs zur
Erbringung der entsprechenden erfassten Dienstleistung im Vereinigten
Konigreich bewilligt ist; und

d. die entsprechende erfasste Dienstleistung im Vereinigten Koénigreich er-
bringt.

2. Fiir die Erbringung von erfassten Dienstleistungen, wie sie in Abschnitt I1T
Absatz B.a definiert sind, im Hoheitsgebiet der Schweiz durch eine natiirliche
Person, die erfasste Dienstleistungen als Angestellter im Namen eines erfass-
ten Finanzdienstleisters im Hoheitsgebiet der Schweiz voriibergehend fiir er-
fasste Kunden (nachstehend «Kundenberater») erbringt, jeder Finanzdienst-
leister:

a. der von der zustindigen Aufsichtsbehdrde nach dem innerstaatlichen
Recht des Vereinigten Konigreichs bewilligt und beaufsichtigt ist;

b. der nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Kdnigreichs im
Vereinigten Konigreich inkorporiert ist oder gebildet wurde;

c. der von der zustidndigen Aufsichtsbehdrde des Vereinigten Konigreichs
zur Erbringung der entsprechenden erfassten Dienstleistungen im Verei-
nigten Konigreich bewilligt ist;

d. der die entsprechenden erfassten Dienstleistungen im Vereinigten Ko-
nigreich erbringt;

e. dessen Tétigkeit und die seiner Kundenberater im Zusammenhang mit
der Erbringung von erfassten Dienstleistungen fiir erfasste Kunden in der
Schweiz nicht eine feste Geschéftseinrichtung in der Schweiz begriindet;
und

f.  der der FCA unter Angabe der in Abschnitt III Absatz B.a definierten
erfassten Dienstleistungen, die er iiber seine Kundenberater in der
Schweiz erbringen mdchte, eine Meldung erstattet hat.

V. Erfasste Kunden
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich
In Bezug auf im Vereinigten Koénigreich wohnhafte oder ansdssige Kunden:

1. Vermdgende Kunden:

a. eine natlrliche Person, die:
i.  iber ein Nettovermdgen von mehr als GBP 2 000 000 verfiigt,
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iil.

in Anbetracht der Dienstleistungen und der Art der damit verbunde-

nen Geschifte in der Lage ist, seine oder ihre eigenen Anlageent-

scheidungen zu treffen und das damit verbundene Risiko zu verste-
hen, und

in einem eigenstdndigen Dokument schriftlich erklart hat, dass er

oder sie:

1. in Bezug auf eine bestimmte erfasste Dienstleistung als erfass-
ter vermdgender Kunde geméss der Begriffsbestimmung in
diesem Abschnitt behandelt werden mochte und

2. sich bewusst ist, dass der Schutz und die Entschddigungsrechte
der Anleger, die iiblicherweise nach dem innerstaatlichen
Recht des Vereinigten Koénigreichs zur Verfiigung stehen, ihm
oder ihr in Bezug auf erfasste Dienstleistungen, die von einem
erfassten Finanzdienstleister der Schweiz erbracht werden,
nicht zur Verfligung stehen, und dass er oder sie sich der Kon-
sequenzen bewusst ist;

b. eine private Anlagestruktur mit professioneller Tresorie ist, sprich eine
Struktur ist, die iiber mindestens einen qualifizierten Experten mit ange-
messenen Fachkenntnissen in Finanzangelegenheiten verfiigt, welcher
eine natiirliche Person die Hauptverantwortung fiir die Verwaltung sei-
nes oder ihres Vermogens auf kontinuierlicher Basis anvertraut, und wel-
che fiir diese natiirliche Person handelt, wenn:

I
ii.

ii.

diese natiirliche Person im Vereinigten Konigreich wohnhaft ist,
diese natiirliche Person iiber ein Nettovermdgen von mehr als GBP
2 000 000 verfiigt,

die Person, welche befugt ist, Geschifte im Namen der privaten An-
lagestruktur durchzufiihren, ist in Anbetracht der Dienstleistungen
und der Art der damit verbundenen Geschéfte in der Lage, Anlage-
entscheidungen zu treffen und das damit verbundene Risiko fiir die
natiirliche Person zu verstehen,

ein Zeichnungsberechtigter der privaten Anlagestruktur schriftlich
in einem eigenstdndigen Dokument erklért hat, dass er oder sie sich
bewusst ist, dass der Schutz und die Entschddigungsrechte des An-
legers, die normalerweise nach dem innerstaatlichen Recht des Ver-
einigten Konigreichs zur Verfiigung stehen, fiir die private Anla-
gestruktur in Bezug auf erfasste Dienstleistungen, die von einem
erfassten Finanzdienstleister der Schweiz erbracht werden, nicht zur
Verfiigung stehen und dass sie sich der Konsequenzen bewusst ist,
und

ein Zeichnungsberechtigter der privaten Anlagestruktur schriftlich
in einem eigenstdndigen Dokument erklédrt hat, dass er oder sie
wiinscht, dass die private Anlagestruktur in Bezug auf eine be-
stimmte erfasste Dienstleistung als erfasster vermdgender Kunde
gemiss der Begriffsbestimmung in diesem Abschnitt behandelt
wird; oder
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eine private Anlagestruktur ohne qualifizierten Experten mit angemesse-

nen Fachkenntnissen in Finanzangelegenheiten ist, welche fiir eine na-

tiirliche Person handelt und {iber welche die natiirliche Person investieren
wird, wenn:

i.  diese natiirliche Person im Vereinigten Konigreich wohnhaft ist,

ii. diese natiirliche Person iiber ein Nettovermdgen von mehr als
GBP 2 000 000 verfiigt,

iii. diese natiirliche Person in Anbetracht der Dienstleistungen und der
Art der damit verbundenen Geschéfte in der Lage ist, ihre eigenen
Anlageentscheidungen zu treffen und das damit verbundene Risiko
zu verstehen,

iv. diese natiirliche Person schriftlich in einem eigenstdndigen Doku-
ment erklart hat, dass er oder sie sich bewusst ist, dass der Schutz
und die Entschddigungsrechte des Anlegers, die normalerweise
nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Kdnigreichs zur
Verfligung stehen, in Bezug auf die von einem erfassten Finanz-
dienstleister der Schweiz erbrachten erfassten Dienstleistungen
nicht zur Verfiigung stehen und dass sie sich der Konsequenzen be-
wusst ist, und

v. ein Zeichnungsberechtigter der privaten Anlagestruktur schriftlich
in einem eigenstandigen Dokument erklart hat, dass die private An-
lagestruktur in Bezug auf eine bestimmte erfasste Dienstleistung als
erfasster vermogender Kunde gemiss der Begriffsbestimmung in
diesem Abschnitt behandelt werden mochte,

nachstehend jeweils als «erfasster vermogender Kunde» bezeichnet.

2. Per se professionelle Kunden nach der Begriffsbestimmung des innerstaatli-
chen Rechts des Vereinigten Konigreichs:

a.

b.

Rechtssubjekte, die zugelassen sein oder unter Aufsicht stehen miissen,
um an den Finanzmérkten titig werden zu kdnnen;

grosse Unternehmen;

Nationale und regionale Regierungen, internationale und supranationale
Einrichtungen; oder

andere institutionelle Anleger, deren Haupttitigkeit in der Anlage in
Finanzinstrumenten besteht;

3. Geeignete Gegenparteien, nach der Begriffsbestimmung des innerstaatlichen
Rechts des Vereinigten Konigreichs:

a.

b.
c.
d
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Wertpapierfirmen;

Kreditinstitute;

Versicherungsgesellschaften;

Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die nach dem innerstaatlichen
Recht des Vereinigten Konigreichs zugelassen sind, welches die Richtli-
nie 2009/65/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli
2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften be-
treffend bestimmte Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapie-
ren (OGAW) umsetzt, oder deren Verwaltungsgesellschaften;
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e. Pensionsfonds oder deren Verwaltungsgesellschaften;

f.  sonstige nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs
zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute;

g. nationale Regierungen und deren Einrichtungen, einschliesslich 6ffentli-
cher Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung auf nationaler Ebene;
oder

h. supranationale Organisationen.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf Kunden in der Schweiz, die folgenden, nach den Begriffsbestimmungen
des innerstaatlichen Rechts der Schweiz:

27
28

1.

Institutionelle Kunden nach dem FIDLEG:

a. Finanzintermedidre, nach dem:
i.  Bundesgesetz iiber die Banken und Sparkassen vom 8. November
1934
ii. Bundesgesetz liber die Finanzinstitute vom 15. Juni 2018
iii. Bundesgesetz iliber die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni
200627,
b.  Versicherungsunternehmen nach dem Bundesgesetz betreffend die Auf-
sicht iiber Versicherungsunternehmen vom 17. Dezember 200428,

c. auslidndische Kunden, die einer prudenziellen Aufsicht unterstehen wie
die Personen nach den Absétzen a oder b,

d. Zentralbanken, oder

e. nationale und supranationale 6ffentlich-rechtliche Kdrperschaften mit
professioneller Tresorerie; oder

andere professionelle Kunden nach dem FIDLEG:

a.  Offentlich-rechtliche Kdrperschaften mit professioneller Tresorerie,

b. Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie und andere Ein-
richtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit
professioneller Tresorerie,

c¢.  Unternehmen mit professioneller Tresorerie,
grosse Unternehmen, oder

e. fir vermodgende Privatkundinnen und -kunden errichtete private Anla-
gestrukturen mit professioneller Tresorerie; oder
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vermdgende Kunden nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b FIDLEG:

natiirliche Personen und fiir sie errichtete private Anlagestrukturen, die als

vermogende Kunden im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b FINMAG

qualifizieren, die:

a.  erkldrt haben, dass sie als professionelle Kunden gelten wollen, und

b. iber ein Vermdgen von mindestens CHF 2 000 000 verfiigen, entspre-
chend der Begriffsbestimmung in Artikel 5 Absétze 1 und 2 der Verord-
nung iiber die Finanzdienstleistungen vom 6. November 201929,

VI. Erfasste Finanzinstrumente

A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich, einschliesslich der damit zusammenhéngenden Tétigkeiten, die unter Abschnitt
VIII Absatz A.1.d. fallen, nach der Begriffsbestimmung im innerstaatlichen Recht des
Vereinigten Konigreichs wie folgt:

a.
b.

C.

Ubertragbare Wertpapiere;
Geldmarktinstrumente;

Organismen fiir gemeinsame Anlagen (CIS) oder alternative Investmentfonds
(AIF), einschlieBlich Geldmarktfonds (MMF); oder

Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, ausserborsliche Zinsterminge-
schéfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Derivatkontrakte, die
Finanzinstrumente sind.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen nach Abschnitt IIT Absatz
B.a in die Schweiz, alles geméss der Begriffsbestimmungen im FIDLEG:

a.

Beteiligungspapiere:

i.  Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender
Effekten, die Beteiligungs- oder Stimmrechte verleihen, wie Partizipa-
tions- oder Genussscheine, und

ii. Effekten, die bei Umwandlung oder Ausiibung des darin verbrieften
Rechts den Erwerb von Beteiligungspapieren nach Absatz i ermdglichen,
sobald sie zur Umwandlung angemeldet wurden;

Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind;

Anteile an kollektiven Kapitalanlagen nach den Artikeln 7 und 119 des Bun-
desgesetzes iiber die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006;

29 SR 950.11
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d. strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschiitzte Produkte, Produkte mit
Maximalrendite und Zertifikate;

e. Derivate nach Artikel 2 Buchstabe ¢ des Bundesgesetzes iiber die Finanz-
marktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehan-
del vom 19. Juni 201539;

f.  Einlagen, deren Riickzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhéngig ist,
ausgenommen solche, deren Zins an einen Zinsindex gebunden ist; und

g. Anleihensobligationen: Anteile an einem Gesamtdarlehen mit einheitlichen
Bedingungen.

VII. Nettovermogen

Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung der erfassten Dienstleistungen in das Vereinigte Konig-
reich, einschliesslich der damit zusammenhangenden Tatigkeiten, die unter Abschnitt
VIII Absatz A.1.d fallen, Eigentum, Rechte, Anspriiche oder Interessen, ausgenom-

men:

a.

30

die Immobilie, welche den Hauptwohnsitz eines Kunden darstellt, oder Gel-
der, die aus einem Darlehen stammen, fiir welches diese Immobilie als Sicher-
heit dient;

alle Rechte des Kunden aus einem langfristigen Versicherungsvertrag, ausser

es handelt sich um:

i.  einen Riickversicherungsvertrag, oder

ii. einen Vertrag, bei dem die folgenden Bedingungen kumulativ erfiillt
sind:

1. die Leistungen aus dem Vertrag werden nur im Todesfall oder bei
Arbeitsunfihigkeit infolge eines Unfalls, einer Krankheit oder eines
Gebrechens erbracht

2. der Vertrag hat keinen Riickkaufswert oder die Gegenleistung be-
steht in einer einzigen Prdmie und der Riickkaufswert {ibersteigt
diese Prdmie nicht und

3. der Vertrag enthdlt keine Bestimmungen iiber seine Umwandlung
oder Verlidngerung in einer Weise, die dazu fithren wiirde, dass eine
der oben genannten Bedingungen nicht mehr erfiillt sind;

alle Leistungen in Form von Renten oder sonstigen Leistungen, die bei Been-
digung des Dienstverhéltnisses eines Kunden oder bei seinem Tod oder
Ruhestand zu zahlen sind und auf die der Kunde oder seine Angehdrigen
Anspruch haben oder haben koénnten; oder

alle Auszahlungen aus den Rentenersparnissen eines Kunden, es sei denn, die
Entnahmen werden unmittelbar fiir das Einkommen im Ruhestand verwendet.

SR 958.1
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VIIL. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht
oder anderen Regelungen

A. Freistellung

1. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

a. Das Vereinigte Konigreich stellt in Bezug auf die Erbringung von erfass-
ten Dienstleistungen durch erfasste Finanzdienstleister in das Vereinigte
Konigreich an erfasste Kunden im in diesem sektoralen Anhang spezifi-
zierten Umfang auf die innerstaatlichen Bewilligungs- und aufsichts-
rechtlichen Anforderungen der Schweiz ab, welche ausschliesslich fiir
Finanzdienstleister zur Anwendung gelangen.

b. Dementsprechend sind diese erfassten Finanzdienstleister von jeglicher
Verpflichtung befreit, die Bewilligungs- und aufsichtsrechtlichen Anfor-
derungen des Vereinigten Konigreichs einzuhalten, welche ausschliess-
lich fiir Finanzdienstleister zur Anwendung gelangen, wie folgt:

i.  Freistellung von Bewilligungsanforderungen, wie diese im inner-
staatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs ndher festgehalten
sind:

alle.

ii. Die von der Freistellung umfassten aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen, wie diese im innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konig-
reichs ndher festgehalten sind:

1. Anforderungen, die sicherstellen, dass die Unternehmen iiber
ausreichende finanzielle Mittel verfiigen;

2. Anforderungen an die operationelle Resilienz und die Business
Continuity;

3. Anforderungen an die Ubertragung von Aufgaben (mit Aus-
nahme der Anforderungen an die Delegation der Portfoliover-
waltung);

4. Sanierungs- und Liquidationsanforderungen;

die Anforderungen an die Risikokontrolle und die Governance,

auch in Bezug auf die individuelle Rechenschaft und die Ver-

giitung;

Anforderungen, an die Berichterstattung;

aufsichtsrechtliche Offenlegungspflichten;

Anforderungen bei einem Kontrollwechsel;

Anforderungen an Systeme und Kontrollen;

10. Anforderungen an die Aufbewahrung von Dokumenten;

11. Anforderungen an die Vergiitung;

12. Anforderungen an die Streitbeilegung;

13. Wohlverhaltensregeln, die sich nicht auf Produktinterventions-
massnahmen beziehen;

14. Schulungen und Kenntnisse;

15. Anforderungen an einzelne Fiihrungskrifte und Mitarbeiter
von Finanzdienstleistern;

16. Anforderungen betreffend Kundengelder und Kundenvermd-
gen;

b

0 N0
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2.

17. Anforderungen betreffend das Angebot, die sich nicht auf den
Vertrieb von CISs oder AIFs beziehen; und
18. Offenlegungspflicht des Regulierungsstatus.

Einschrankung

Ungeachtet der Bestimmungen dieses sektoralen Anhangs ist innerhalb

des Vereinigten Konigreichs:

i.  ein erfasster Finanzdienstleister nicht von den Verpflichtungen ent-
bunden, die sich im Zusammenhang mit oder aufgrund des Handels
an einem Handelsplatz nach dem innerstaatlichen Recht des Verei-
nigten Konigreichs ergeben; und

ii. ein Handelsplatz nicht von den Verpflichtungen nach dem inner-
staatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs entbunden, der FCA
Geschifte von erfassten Finanzdienstleistern zu melden.

Hoheitsgebiet

Ungeachtet der betreffenden Visa- und sonstigen Einreisebestimmungen
des Vereinigten Konigreichs, die fiir den tempordren Aufenthalt von
Geschiftsreisenden gelten und unter Beriicksichtigung diesbeziiglicher
Vereinbarungen zwischen den Parteien, erstreckt sich die im Rahmen
dieses sektoralen Anhangs gewdhrte Freistellung fiir die grenziiber-
schreitende Erbringung von erfassten Dienstleistungen aus der Schweiz
in das Vereinigte Konigreich nach diesem sektoralen Anhang, ohne dass
eine weitere Bewilligung erforderlich ist, auf Tétigkeiten im Zusammen-
hang mit der grenziiberschreitenden Erbringung von erfassten Dienstleis-
tungen durch einen erfassten Finanzdienstleister aus der Schweiz an er-
fassten Kunden, die im Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs von
seinen Angestellten auf einer temporédren Basis erbracht werden und die
nicht so beschaffen sind, dass sie eine Betriebsstitte des erfassten Fi-
nanzdienstleisters der Schweiz im Vereinigten Konigreich begriinden.

Zwecks Klarstellung: Die Freistellung in Bezug auf die Erbringung von
erfassten Dienstleistungen im Hoheitsgebiet des Vereinigten Konig-
reichs im Rahmen dieses sektoralen Anhangs erstreckt sich nicht auf An-
gestellte einer im Vereinigten Konigreich anséssigen und nach Teil 4A
des FSMA bewilligten Zweigniederlassung des erfassten Finanzdienst-
leisters oder auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen im Ho-
heitsgebiet des Vereinigten Konigreichs auf einer tempordren Basis
durch andere Personen als Angestellte eines erfassten Finanzdienstleis-
ters der Schweiz. Fiir diese Zwecke schliesst ein «Angestellter» jede Per-
son ein, die in dieser Eigenschaft im Namen des erfassten Finanzdienst-
leisters handelt.

Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

a.

Die Schweiz stellt in Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleis-
tungen im Hoheitsgebiet der Schweiz im Sinne von Abschnitt IIT Ab-
satz B.a durch erfasste Finanzdienstleister nach Abschnitt IV Absatz B.2
an erfasste Kunden im in diesem sektoralen Anhang spezifizierten Um-
fang auf die innerstaatlichen Bewilligungs- und aufsichtsrechtlichen
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Anforderungen des Vereinigten Konigreichs ab, die ausschliesslich fiir
Finanzdienstleister zur Anwendung gelangen.

Dementsprechend sind diese erfassten Finanzdienstleister von jeglicher
Verpflichtung befreit, die Bewilligungs- und die aufsichtsrechtlichen
Anforderungen der Schweiz einzuhalten, die ausschliesslich fiir Finanz-
dienstleister zur Anwendung gelangen, wie folgt:
i.  Freistellung von Bewilligungsanforderungen, wie sie nach dem in-
nerstaatlichen Recht der Schweiz niher festgehalten sind:
fiir erfasste Finanzdienstleister nach Abschnitt IV Absatz B.2,
Pflicht zur Eintragung als Kundenberater in das Beraterregister
nach Artikel 28 Absatz 1 FIDLEG.

Zwecks Klarstellung: Die oben gewéhrte Freistellung in Bezug auf die
Erbringung von erfassten Dienstleistungen im Sinne von Abschnitt 111
Absatz B.a im Hoheitsgebiet der Schweiz im Rahmen dieses sektoralen
Anhangs entbindet die Kundenberater eines erfassten Finanzdienstleis-
ters des Vereinigten Konigreichs geméss Abschnitt [V Absatz B.2 von
der Pflicht zur Eintragung in einer schweizerischen Registrierungsstelle
gemiss Artikel 28 Absatz 1 FIDLEG. Es entbindet einen erfassten Fi-
nanzdienstleister des Vereinigten Konigreichs nicht davon sich zu ver-
gewissern, dass die folgenden Bedingungen des FIDLEG erfiillt sind:

i.  die Kundenberater des erfassten Finanzdienstleisters verfiigen iiber
hinreichende Kenntnisse iiber die Verhaltensregeln nach dem
FIDLEG und iiber das fiir ihre Tétigkeit notwendige Fachwissen in
Ubereinstimmung mit Artikel 6 FIDLEG;

ii. die Kundenberater des erfassten Finanzdienstleisters verfligen iiber
eine Deckung einer Berufshaftpflichtversicherung oder es bestehen
gleichwertige finanzielle Sicherheiten in Ubereinstimmung mit
Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 3 FIDLEG; und

iii. Anschluss an eine Ombudsstelle in der Schweiz des erfassten Fi-
nanzdienstleisters, sofern dies gemiss Artikel 77 FIDLEG erforder-
lich ist;

Zwecks Klarstellung: Die vorstehend gewihrte Freistellung lésst in Be-

zug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen geméss der Be-

griffsbestimmung in Abschnitt [Il Absatz B.a im Hoheitsgebiet der

Schweiz die jeweiligen Visa- und sonstigen Einreisebestimmungen der

Schweiz unberiihrt, die fiir den temporédren Aufenthalt von Geschéftsrei-

senden unter Beriicksichtigung der diesbeziiglichen Vereinbarungen

zwischen den Parteien gelten.

B. Innerstaatliches Recht

Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

Die Schweiz gestattet die Erbringung erfasster Dienstleistungen in die Schweiz durch
erfasste Finanzdienstleister, wie in Abschnitt IV Absatz B.1 definiert, an erfasste Kun-
den in Ubereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht. Aussert die Schweiz die
Absicht, ihr innerstaatliches Recht in einer Weise anzupassen, die diese Erbringung
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einschranken oder erschweren wiirde, so finden die Verfahren nach den Artikeln 17
und 18 des Abkommens Anwendung, mit dem Ziel, die Erbringung von Dienstleis-
tungen weiterhin zu ermdglichen.

C. Andere Regelungen

Nicht anwendbar.

IX. Auflagen
A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Konigreich

In Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleistungen miissen die erfassten
Finanzdienstleister, wie in Abschnitt IV Absatz A definiert, die folgenden Auflagen
einhalten:

1. Vorvertragliche Offenlegung gegeniiber erfassten Kunden

Ein erfasster Finanzdienstleister der Schweiz, der erfasste Dienstleistungen in
das Vereinigten Konigreich fiir erfasste Kunden erbringt, stellt jedem erfass-
ten Kunden rechtzeitig ein Offenlegungsdokument zur Verfiigung, in dem
Folgendes klar und deutlich angegeben ist, wie in Abschnitt X Absatz 5.a und
b spezifiziert:
a. dass der aufgefiihrte erfasste Finanzdienstleister:
i.  eine in der Schweiz nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz
inkorporierte oder gebildete Entitét ist,
ii.  in der Schweiz bewilligt und beaufsichtigt ist, und
iii. im Vereinigten Konigreich nicht bewilligt oder beaufsichtigt ist
oder, falls er iiber eine Bewilligung gemadss Teil 4A FSMA verfiigt,
im Vereinigten Konigreich nicht zur Erbringung der erfassten
Dienstleistung oder der erfassten Dienstleistungen bewilligt ist, die
nach Abschnitt IV Absatz A.e. gemeldet wurden;
b. den Gerichtsstand und das auf den abzuschliessenden Vertrag anwend-
bare Recht;

c. dass das Entschadigungssystem betreffend Finanzdienstleistungen des
Vereinigten Konigreichs nicht zur Verfiigung steht; und

d. dass das System zur aussergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten be-
treffend Finanzdienstleistungen des Vereinigten Konigreichs nicht zur
Verfiigung steht.

2. Berichterstattung

Ein erfasster Finanzdienstleister ibermittelt der FCA jéhrlich die folgenden
Informationen, mit Kopie der Ubermittlung an die FINMA:

a. die Anzahl der erfassten Kunden, die in den vorangegangenen 12 Mona-
ten (nachstehend der «Berichtszeitraum») betreut wurden, aufgeschliis-
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selt nach Kategorien von erfassten Dienstleistungen und erfassten Kun-
den;

b. der Gesamtumsatz, der auf die Erbringung von erfassten Dienstleistun-
gen fiir erfasste Kunden im Berichtszeitraum zuriickzufiihren ist;

c. wo der Gesamtumsatz nach Absatz b in zwei aufeinanderfolgenden
Berichtszeitraumen GBP 50 000 000 iibersteigt, den Gesamtumsatz im
Berichtszeitraum:

i.  je Kategorie der erfassten Dienstleistungen, und
ii. fiir die folgenden erfassten Dienstleistungen den Gesamtumsatz
nach erfassten Finanzinstrumenten:
1. Handel fiir eigene Rechnung
2. Ausfiihrung von Auftrigen im Namen von Kunden und
3.  Entgegennahme und Ubermittlung von Auftrigen;

d. anonymisierte Informationen {iber Beschwerden substantieller Natur, die
von einem erfassten Kunden im Berichtszeitraum gegen den erfassten
Finanzdienstleister in Bezug auf die Erbringung von erfassten Dienstleis-
tungen vorgebracht wurden; und

e. ob der erfasste Finanzdienstleister im Berichtszeitraum mit erfassten
Kunden im Vereinigten Konigreich Vereinbarungen betreffend die Voll-
rechtsiibertragung von Finanzsicherheiten eingegangen ist.

3. Priifung erfasster vermdgender Kunden
a.  Priifung natiirlicher Personen

um erfasste Dienstleistungen fiir eine natiirliche Person im Sinne von

Abschnitt V Absatz A.l.a zu erbringen, hat ein erfasster Finanzdienst-

leister:

i.  sich zu vergewissern, dass die natiirliche Person iiber ein Nettover-
mogen von mehr als GBP 2 000 000 verfiigt,

ii. eine angemessene Beurteilung des Sachverstands, der Erfahrungen
und der Kenntnisse der natiirlichen Person vorzunehmen, die in An-
betracht der Dienstleistungen und der Art der damit verbundenen
Geschifte nach verniinftigem Ermessen hinreichende Gewahr dafiir
bietet, dass die natiirliche Person in der Lage ist, ihre eigenen Anla-
geentscheidungen zu treffen und die damit verbundenen Risiken zu
verstehen, und

iii. die folgenden Schritte zu unternehmen:

1.  eine unterzeichnete Erklarung der natiirlichen Person einholen,
dass er oder sie in Bezug auf eine bestimmte erfasste Dienst-
leistung als vermdgender Kunde behandelt werden mochte

2. eine solche natiirliche Person mit einer klaren schriftlichen
Warnung auf den Verlust der Schutz- und Entschddigungs-
rechte fiir Anleger, die ihr als erfasster vermdgender Kunde
nicht zur Verfiigung stehen, hinweisen und

3. von der natiirlichen Person in einem vom Vertrag getrennten
Dokument eine schriftliche Erkldrung einholen, dass er oder
sie sich den Folgen des Fehlens dieses Schutzes bewusst ist;
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b. Priifung privater Anlagestrukturen mit professioneller Tresorerie

um erfasste Dienstleistungen fiir eine private Anlagestruktur im Sinne
von Abschnitt V Absatz A.1.b zu erbringen, hat ein erfasster Finanz-
dienstleister:

1.

ii.

iil.

sich zu vergewissern, dass die natiirliche Person iiber ein Nettover-

mogen von mehr als GBP 2 000 000 verfiigt,

eine angemessene Beurteilung des Sachverstands, der Erfahrungen

und der Kenntnisse derjenigen Person vorzunehmen, welche befugt

ist, Geschéfte im Namen der privaten Anlagestruktur durchzufiih-
ren, die in Anbetracht der Dienstleistungen und der Art der damit
verbundenen Geschéfte nach verniinftigem Ermessen hinreichende

Gewihr dafiir bietet, dass diese Person in der Lage ist, Anlageent-

scheidungen zu treffen und die damit verbundenen Risiken fiir die

natiirliche Person zu verstehen, und

die folgenden Schritte zu unternehmen:

1. eine unterzeichnete Erklarung von einem Zeichnungsberech-
tigten der privaten Anlagestruktur einholen, wonach die pri-
vate Anlagestruktur in Bezug auf eine bestimmte erfasste
Dienstleistung wiinscht, als erfasster vermdgender Kunde be-
handelt werden zu wollen

2. die private Anlagestruktur und die natiirliche Person mit einer
klaren schriftlichen Warnung auf den Verlust der Schutz- und
Entschédigungsrechte fiir Anleger, die als erfasster vermogen-
der Kunde nicht zur Verfiigung stehen, hinweisen und

3. von einem Zeichnungsberechtigten der privaten Anlagestruk-
tur in einem vom Vertrag getrennten Dokument eine schriftli-
che Erkldrung einholen, dass sie sich der Folgen des Fehlens
dieses Schutzes bewusst sind;

c.  Priifung privater Anlagestrukturen ohne qualifizierten Experten

um erfasste Dienstleistungen fiir eine private Anlagestruktur im Sinne
von Abschnitt V Absatz A.l.c zu erbringen, hat ein erfasster Finanz-
dienstleister:

1.

iii.

sich zu vergewissern, dass die natiirliche Person, fiir welche die pri-
vate Anlagestruktur handelt, iiber ein Nettovermdgen von mehr als
GBP 2 000 000 verfiigt,
eine angemessene Beurteilung des Sachverstands, der Erfahrungen
und der Kenntnisse der natiirlichen Person fiir welche die private
Anlagestruktur handelt, vorzunehmen, die in Anbetracht der Dienst-
leistungen und der Art der damit verbundenen Geschéfte nach ver-
niinftigem Ermessen hinreichende Gewéhr dafiir bietet, dass die na-
tiirliche Person in der Lage ist, ihre eigene Anlageentscheidungen
zu treffen und die damit verbundenen Risiken zu verstehen, und
die folgenden Schritte zu unternechmen:
1. eine unterzeichnete schriftliche Erkldrung von einem Zeich-
nungsberechtigten der privaten Anlagestruktur einholen, wo-
nach die private Anlagestruktur in Bezug auf eine bestimmte
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erfasste Dienstleistung wiinscht, als erfasster vermdgender
Kunde behandelt werden zu wollen

2. die private Anlagestruktur und die natiirliche Person mit einer
klaren schriftlichen Warnung auf den Verlust der Schutz- und
Entschidigungsrechte fiir Anleger, die als erfasster vermogen-
der Kunde nicht zur Verfiigung stehen, hinweisen und

3. eine schriftliche Erkldrung der natiirlichen Person einholen,
dass sie sich der Folgen des Fehlens dieses Schutzes bewusst
ist.

4. Einwilligung des Kunden

a.  Ein erfasster Finanzdienstleister hat vorgéngig zur Erbringung jeglicher
erfasster Dienstleistungen die Einwilligung eines im Vereinigten Konig-
reich wohnhaften oder ansdssigen erfassten Kunden im Hinblick auf die
Offenlegung relevanter Informationen gegeniiber einer Aufsichtsbe-
horde des Vereinigten Konigreichs geméss einer Anfrage nach Abschnitt
X Absatz A.3.d einzuholen.

b.  Wenn ein erfasster Kunde eine solche Einwilligung widerruft, darf ein
erfasster Finanzdienstleister die erfassten Dienstleistungen nicht ldnger
fiir diesen erfassten Kunden erbringen.

c.  Fiir die Zwecke der Absétze a und b bedeutet «relevante Informationen
alle Informationen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle eines er-
fassten Finanzdienstleisters befinden und die sich auf die Erbringung er-
fasster Dienstleistungen fiir den erfassten Kunden beziehen, einschliess-
lich:

i.  Personendaten;

ii. Informationen, zu deren vertraulicher Behandlung ein erfasster Fi-
nanzdienstleister gegeniiber dem erfassten Kunden gesetzlich ver-
pflichtet ist.

5.  Unterverwahrer

Ein erfasster Finanzdienstleister kann im Namen eines erfassten Kunden im
Vereinigten Konigreich gehaltene erfasste Finanzinstrumente bei einer Person
hinterlegen, bei welcher ein erfasster Finanzdienstleister im Namen eines er-
fassten Kunden gehaltene Finanzinstrumente zum Zweck der Verwahrung
hinterlegt (nachstehend «Unterverwahrer»), die sich ausserhalb des Vereinig-
ten Konigreichs oder der Schweiz befindet, vorausgesetzt der erfasste Finanz-
dienstleister:

a. wendet die gebotene Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei
der Auswahl, Bestellung und regelmissigen Uberpriifung des Unterver-
wahrers sowie bei seinen Vorkehrungen fiir das Halten und die Verwah-
rung erfasster Finanzinstrumente an;

b. fiithrt Aufzeichnungen iiber die Griinde, gestiitzt auf die er sich von der
Angemessenheit seiner Auswahl und Bestellung des Unterverwahrers
vergewissert hat und iiber ihre regelméssige Uberpriifung, wobei er diese
Aufzeichnungen, nachdem er den Unterverwahrer nicht mehr zur Ver-
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wahrung von im Namen eines erfassten Kunden gehaltene erfasste Fi-
nanzinstrumente einsetzt, fiir fiinf Jahre aufbewahrt; und

c. ergreift die erforderlichen Massnahmen um sicherzustellen, dass die er-
fassten Finanzinstrumente eines erfassten Kunden, die beim Unterver-
wahrer hinterlegt sind, erkennbar von den Vermogenswerten des erfass-
ten Finanzdienstleisters und den Vermogenswerten des Unterverwahrers
getrennt sind.

B. Aus dem Vereinigten Konigreich in die Schweiz

Das Vereinigte Konigreich stellt sicher, dass ein Finanzdienstleister, der beabsichtigt,
erfasste Dienstleistungen im Sinne von Abschnitt III Absatz B.a an erfasste Kunden
im Sinne von Abschnitt V Absatz B.3 als erfasster Finanzdienstleister im Sinne von
Abschnitt [V Absatz B.2 zu erbringen, die folgenden Auflagen erfiillt:

1.

Meldungen

vor Beginn der Erbringung von erfassten Dienstleistungen mittels Kundenbe-
rater muss der Finanzdienstleister die FCA einmalig iiber diese Absicht infor-
mieren; und

Offenlegung gegeniiber erfassten Kunden

bevor erfasste Dienstleistungen erbracht werden, stellt ein erfasster Finanz-
dienstleister jedem erfassten Kunden gemiss der Begriffsbestimmung in Ab-
schnitt V Absatz B.3 ein Offenlegungsdokument zur Verfiigung, worin Fol-
gendes klar und deutlich ausgefiihrt ist:

i.  dass der aufgefiihrte erfasste Finanzdienstleister:
1. eine nach dem innerstaatlichen Recht des Vereinigten Konigreichs
im Vereinigten Konigreich inkorporierte oder gebildete Entitét ist
und
2. von der zustindigen Aufsichtsbehdrde nach dem innerstaatlichen
Recht des Vereinigten Konigreichs bewilligt und beaufsichtigt ist,
ii. dass die Pflicht zur Registrierung als Kundenberater nach Artikel 28
Absatz 1 FIDLEG gemiss diesem sektoralen Anhang nicht gilt, und

iii. Informationen in Bezug auf den Anschluss des Finanzdienstleisters an
eine Ombudsstelle in Ubereinstimmung mit Artikel 77 FIDLEG.
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X. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Ergiinzung
zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens

A. Wo eine Partei auf die innerstaatlichen Bewilligungs-

und aufsichtsrechtlichen Anforderungen der anderen Partei
nach Abschnitt VIII Buchstabe A abstellt, gelten die folgenden
Bestimmungen:

1.
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Grundsatz der sektorspezifischen Aufsichtszusammenarbeit

Sofern nicht anders vereinbart, wo eine Partei auf die innerstaatlichen Bewil-
ligungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen der anderen Partei abstellt,
bleiben die zustdndigen Aufsichtsbeh6rden dieser anderen Partei fiir die Be-
aufsichtigung der erfassten Finanzdienstleister nach ihrem innerstaatlichen
Recht verantwortlich und sind fiir die Beaufsichtigung und, soweit erforder-
lich, fiir die Durchsetzung der Einhaltung der Anforderungen des Abkom-
mens verantwortlich.

Meldungen

a.

Die FINMA priift und informiert die FCA innerhalb von 60 Tagen nach
Erhalt einer Meldung nach Abschnitt IV Buchstabe A.e, ob sie zur
Ansicht gelangt ist, dass der Finanzdienstleister:

i. die Voraussetzungen fiir erfasste Finanzdienstleister geméiss Ab-
schnitt IV Buchstaben A.a bis d und f erfiillt; und

ii.  iber einen guten Ruf verfiigt.

Informiert die FINMA die FCA, dass sie zur Ansicht gelangt ist, dass die

Voraussetzungen nach Absatz a erfiillt sind, so trigt die FCA den Finanz-

dienstleister innert 30 Tagen nach Erhalt dieser Bestétigung in das Re-

gister ein.

Betrifft eine Meldung eines erfassten Finanzdienstleisters nach Abschnitt

IV Absatz A h:

i.  zusitzliche erfasste Dienstleistungen, erfasste Kunden oder erfasste
Finanzinstrumente, gelangen die Absitze a und b mutatis mutandis
zur Anwendung; oder

ii. sonstige Anderungen, so aktualisiert die FCA das Register innert
30 Tagen nach Eingang der Meldung.

Die FINMA informiert die FCA unverziiglich, sofern sie Kenntnis davon

erhilt, dass ein erfasster Finanzdienstleister:

i.  eine oder mehrere der in Abschnitt IV Absétze A.a bis d und f fest-
gehaltenen Voraussetzungen nicht mehr erfiillt;

ii.  nicht mehr iiber einen guten Ruf verfiigt; oder

iii. Gegenstand von Beschwerden materiellen Charakters erfasster
Kunden in Bezug auf die Erbringung erfasster Dienstleistungen ist.

Dialog zwischen den Aufsichtsbehdrden und Informationsaustausch

a.

Ungeachtet von Absatz 1, wenn die zustindige Aufsichtsbehdrde des

Vereinigten Konigreichs begriindete Anhaltspunkte hat, dass:

i. ein erfasster Finanzdienstleister der Schweiz die Anforderungen
nach diesem Abkommen nicht einhilt; oder
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ii. das Verhalten eines erfassten Finanzdienstleisters der Schweiz zu
einer wesentlichen Schidigung oder einer wahrscheinlich wesentli-
chen Schédigung fiihren wird fiir:

1. erfasste Kunden gemiss Abschnitt V Absatz A, oder
2. die Integritét oder Stabilitdt des Finanzsystems des Vereinigten
Konigreichs;

benachrichtigt sie unverziiglich die FINMA und iibermittelt die einschlé-

gigen Informationen gemaéss Kapitel 4 des Abkommens.

Die zustdndige Aufsichtsbehdrde des Vereinigten Konigreichs und die
FINMA nehmen darauthin unverziiglich den Dialog auf, um eine fiir
beide Seiten akzeptable Losung zu finden.

Zu diesem Zweck hat die FINMA:

i.  die notwendigen Informationen zur Verfiigung zu stellen, um die
Priifung durch die zustindige Aufsichtsbehérde des Vereinigten
Konigreichs nach Absatz a zu unterstiitzen; und

ii. soweit erforderlich Massnahmen zu ergreifen, um die Situation un-
verziiglich zu bereinigen.

Konnte die Angelegenheit durch den Dialog nach Absatz b nicht berei-

nigt werden, so kann die zustindige Aufsichtsbehorde des Vereinigten

Konigreichs einen erfassten Finanzdienstleister der Schweiz direkt um

Auskunft ersuchen.

Die zusténdige Aufsichtsbehdrde benachrichtigt die FINMA, soweit dies
nach verniinftigem Ermessen praktikabel ist, unter Beriicksichtigung der
Dringlichkeit der spezifischen Umsténde, iiber jedes Auskunftsersuchen
nach Buchstabe d bevor oder, in dringenden Féllen, gleichzeitig mit dem
Auskunftsersuchen an den erfassten Finanzdienstleister.

Die Aufsichtsbehdrden treffen innerhalb ihres jeweiligen Rechtsrahmens
alle erforderlichen Vorkehrungen, um die direkte Ubermittlung vertrau-
licher Informationen durch die erfassten Finanzdienstleister an die zu-
stindige Aufsichtsbehorde der anderen Partei zu ermdglichen.

4. Interventionsrechte des Gaststaates

a.

Hat der Dialog nach Absatz 3.b die nach Absatz 3.a. aufgeworfene An-
gelegenheit nicht bereinigt, kann die zustindige Aufsichtsbehorde des
Vereinigten Konigreichs einen erfassten Finanzdienstleister der Schweiz
in der Erbringung bestimmter oder aller relevanten erfassten Dienstleis-
tungen in das Vereinigten Konigreich einschranken, wenn sie dies zur
Minderung des betreffenden Risikos fiir notwendig erachtet.
Sofern eine Aufsichtsbehorde des Vereinigten Konigreichs einen erfass-
ten Finanzdienstleister der Schweiz nach Absatz a einschrankt, so kann
sie auch:
i.  anordnen, dass der erfasste Finanzdienstleister bestimmte Informa-
tionen gegentiber aktuellen oder potentiellen erfassten Kunden nach
der Begriffsbestimmung in Abschnitt V Absatz A offenlegt;
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ii. Regelungen fiir die geordnete Abwicklung der von der Einschrin-
kung betroffenen erfassten Sektortétigkeiten treffen, erforderlichen-
falls in Abstimmung mit der FINMA;

iii. dessen Eintrag im Register 16schen oder abéndern oder, sofern rele-
vant, 16schen oder abéndern lassen; und

iv. die Offentlichkeit iiber die nach Absatz a und gegebenenfalls nach
Absatz b getroffenen Massnahmen informieren.

Keine nach den Absétzen a und b von der zustdndigen Aufsichtsbehorde

des Vereinigten Konigreichs ergriffene Massnahme beeintrdchtigt die

Befahigung der FINMA, nach dem innerstaatlichen Recht der Schweiz

zu handeln.

Fiir die Zwecke der Absdtze a und b kann die zustdndige Aufsichtsbe-

horde des Vereinigten Konigreichs Schriftstiicke, einschliesslich der

Ubermittlung ihrer Entscheide, direkt an den erfassten Finanzdienstleis-

ter der Schweiz zustellen.

Beschliesst die Aufsichtsbehdrde des Vereinigten Konigreichs eine Mas-

snahme nach Absatz a oder b zu ergreifen, so teilt sie dies der FINMA

so rasch wie moglich und bevor die Massnahme ergriffen wird mit.

Wird eine Massnahme nach Absatz a oder b ergriffen, so teilt die zustdn-

dige Aufsichtsbehdrde des Vereinigten Konigreichs dies dem gemisch-

ten Ausschuss so rasch wie moglich mit und hélt ihn danach regelmaéssig
auf dem Laufenden.

Ergreift eine Aufsichtsbehorde des Vereinigten Konigreichs eine Mass-
nahme nach den Absétzen a oder b, so sind dem betroffenen erfassten
Finanzdienstleister der Schweiz diejenigen Rechte zu gewihren, die ei-
nem im Vereinigten Konigreich bewilligten Finanzdienstleister unter
gleichen Umsténden zustehen wiirden, einschliesslich des Rechts auf
eine unverziigliche Uberpriifung der getroffenen Massnahmen und des
Zugangs zu einem unabhéngigen Gericht oder einem unabhingigen
Schieds- oder Verwaltungsgericht.
Wurde die Angelegenheit nach Absatz 3.a bereinigt, so priift die zustén-
dige Aufsichtsbehorde des Vereinigten Konigreichs unverziiglich die
einschldgigen Massnahmen nach Absatz a oder b im Hinblick auf deren
Aufhebung.
Ist eine Benachrichtigung der FINMA nach Absatz 3.a nicht praktikabel
und liegen ausserordentliche Umsténde vor, die ein sofortiges Handeln
zur Minderung des Risikos von Schidigungen nach Absatz 3.a.ii erfor-
dern, so kann die zustindige Aufsichtsbehdrde des Vereinigten Konig-
reichs eine Massnahme nach Absatz a oder b ergreifen, sofern sie dies
fiir notwendig erachtet. Die Absétze 3.a bis ¢ sind diesfalls nicht anwend-
bar. Unter diesen Umsténden:

i.  benachrichtigt die zustdndige Aufsichtsbehorde des Vereinigten
Kénigreichs die FINMA, sobald die Massnahme ergriffen wird oder
unmittelbar nachdem die Massnahme ergriffen wurde, und tibermit-
telt relevante Informationen;
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ii. nehmen die zustdndigen Aufsichtsbehorden so bald wie mdglich
den Dialog auf, um unter Beriicksichtigung allfélliger Vorschlige
der FINMA eine fiir beide Seiten akzeptable Losung zu finden; und

iii. diirfen die nach diesem Absatz getroffenen Massnahmen nicht als
Mittel zur Umgehung der Pflichten oder Verpflichtungen einer Par-
tei nach diesem Abkommen verwendet werden.

Die zustindige Aufsichtsbehorde des Vereinigten Konigreichs benach-

richtigt die FINMA und den gemischten Ausschuss unverziiglich iiber

die Aufhebung einer nach Absatz a oder b ergriffenen Massnahme.

5. Einzelheiten zur Offenlegungen gegeniiber erfassten Kunden

a.

Der Wortlaut der Offenlegungen nach Abschnitt IX Absatz A.1 wird von
den Aufsichtsbehdrden des Vereinigten Konigreichs weiter spezifiziert.
Die FCA wird, nach Konsultation der FINMA, festlegen, wann und in
welcher Form diese Offenlegungen bereitgestellt werden miissen oder
konnen.

Die FCA kann die Verpflichtung zur Offenlegung aller oder einiger der
in Abschnitt IX Absatz A.1 genannten Angelegenheiten in Bezug auf be-
stimmte Kategorien von erfassten Kunden ausschliessen.

Der Wortlaut der erforderlichen Offenlegungen nach Abschnitt IX
Absatz B.2 wird von der FINMA festgelegt, zusammen mit den Einzel-
heiten des Wortlauts, der Form und der Art und Weise, in der diese
Offenlegungen den erfassten Kunden nach Abschnitt V Absatz B.3 be-
reitgestellt werden miissen.

85/86



0.950.136.7 Kredit

86/ 86



	Präambel
	Kapitel 1: Grundbestimmungen
	Art. 1 Begriffsbestimmungen
	Art. 2 Zweck und Ziele
	Art. 3 Verhältnis zum WTO Abkommen und anderen internationalen Abkommen
	Art. 4 Private Rechte
	Art. 5 Recht auf Regulierungstätigkeit
	Art. 6 Vertraulichkeit

	Kapitel 2: Anwendung
	Art. 7 Zweck
	Art. 8 Anerkennung
	Art. 9 Folgen der Anerkennung
	Art. 10 Grundsatz der Kontinuität
	Art. 11 Erweiterung des Geltungsbereichs

	Kapitel 3: Nachhaltige Finanzen
	Art. 12 Nachhaltige Finanzen

	Kapitel 4: Aufsichtszusammenarbeit
	Art. 13 Grundsatz der Aufsichtszusammenarbeit
	Art. 14 Aufsichtszusammenarbeit

	Kapitel 5: Regulatorische Zusammenarbeit
	Art. 15 Umfang der regulatorischen Zusammenarbeit
	Art. 16 Grundsätze der regulatorischen Zusammenarbeit
	Art. 17 Notifikationen
	Art. 18 Konsultationen zu vorgeschlagenen Massnahmen
	Art. 19 Kooperation in internationalen Foren

	Kapitel 6: Massnahmen
	Art. 20 Aufsichtsrechtliche Massnahmen
	Art. 21 Widerruf der Anerkennung
	Art. 22 Abwicklungsvorkehrungen

	Kapitel 7: Institutionelle Bestimmungen
	Art. 23 Gemischter Ausschuss

	Kapitel 8: Streitbeilegung
	Art. 24 Kooperation und Konsultationen
	Art. 25 Gute Dienste, Schlichtung und Mediation
	Art. 26 Expertenpanel
	Art. 27 Verfahrensordnung des Expertenpanels
	Art. 28 Entscheide des Expertenpanels
	Art. 29 Verhandlungsort
	Art. 30 Einholen von Informationen und Fachexpertisen
	Art. 31 Auslegungsregeln
	Art. 32 Feststellungen und Empfehlungen
	Art. 33 Anpassung der Fristen
	Art. 34 Einvernehmlich vereinbarte Lösung
	Art. 35 Publikation einvernehmlich vereinbarter Lösungen
	Art. 36 Vertraulichkeit der Verfahren
	Art. 37 Kosten
	Art. 38 Wahl des Streitbeilegungsforums

	Kapitel 9: Ausnahmen und Ausschlüsse
	Art. 39 Ausnahmen betreffend die Sicherheit und Sanktionen
	Art. 40 Tätigkeiten der Zentralbank

	Kapitel 10: Schlussbestimmungen
	Art. 41 Integrale Bestandteile dieses Abkommens
	Art. 42 Sprache
	Art. 43 Räumlicher Geltungsbereich
	Art. 44 Verweise auf innerstaatliche Gesetze
	Art. 45 Anpassungen
	Art. 46 Überprüfung
	Art. 47 Beendigung
	Art. 48 Diplomatische Kommunikation
	Art. 49 Kontaktstellen
	Art. 50 Inkrafttreten

	Anhang
	Kontaktstellen

	Anhang 1
	Sektoraler Anhang Asset Management
	Teil 1. Marketing erfasster Finanzinstrumente
	I. Zweck des Teil 1 des sektoralen Anhangs
	II. Begriffsbestimmungen
	III. Erfasste Dienstleistungen
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	IV. Erfasste Finanzdienstleister
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	V. Erfasste Kunden
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	VI. Erfasste Finanzinstrumente
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	VII. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht oder anderen Regelungen
	A. Freistellung
	B. Innerstaatliches Recht
	C. Andere Regelungen

	VIII. Auflagen
	IX. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Ergänzung zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens

	Teil 2. Übertragung der Portfolioverwaltung
	I. Zweck des Teil 2 des sektoralen Anhangs
	II. Begriffsbestimmungen
	III. Erfasste Dienstleistungen
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	IV. Erfasste Finanzdienstleister
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	V. Erfasste Kunden
	A. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz
	B. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich

	VI. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht oder anderen Regelungen
	A. Freistellung
	B. Innerstaatliches Recht
	C. Andere Regelungen

	VII. Auflagen
	VIII. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Ergänzung zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens
	IX. Sonstige Bestimmungen



	Anhang 2
	Sektoraler Anhang Banking
	I. Zweck des sektoralen Anhangs
	II. Begriffsbestimmungen
	III. Erfasste Dienstleistungen
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	IV. Erfasste Finanzdienstleister
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Vom Vereinigten Königreich in die Schweiz

	V. Erfasste Kunden
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	VI. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht oder anderen Regelungen
	A. Freistellung
	B. Innerstaatliches Recht
	C. Andere Regelungen

	VII. Auflagen
	VIII. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Ergänzung zu den Bestimmungen nach Kapitel 4 des Abkommens
	IX. Verschiedene Bestimmungen


	Anhang 3a
	Sektoraler Anhang Finanzmarktinfrastrukturen, Zentrale Gegenparteien
	I. Zweck dieses sektoralen Anhangs
	II. Begriffsbestimmungen
	III. Erfasste Dienstleistungen
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	IV. Erfasste Finanzdienstleister
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	V. Erfasste Kunden
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	VI. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht oder anderen Vorkehrungen
	A. Freistellung
	B. Innerstaatliches Recht
	C. Andere Regelungen

	VII. Auflagen
	VIII. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Ergänzung zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens


	Anhang 3b
	Sektoraler Anhang Finanzmarktinfrastrukturen, Over-The-Counter-Derivate
	I. Zweck dieses sektoralen Anhangs
	II. Begriffsbestimmungen
	III. Erfasste Dienstleistungen
	IV. Erfasste Finanzdienstleister
	A. Für das Vereinigte Königreich, in Bezug auf erfasste Dienstleistungen:
	B. Für die Schweiz, in Bezug auf erfasste Dienstleistungen:

	V. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht oder anderen Vorkehrungen
	A. Freistellung
	B. Innerstaatliches Recht
	C. Andere Regelungen

	VI. Auflagen
	VII. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Ergänzung zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens
	VIII. Widerruf und Abwicklung


	Anhang 3c
	Sektoraler Anhang Finanzmarktinfrastrukturen, Handelsplätze
	I. Zweck des sektoralen Anhangs
	II. Begriffsbestimmungen
	III. Erfasste Dienstleistungen
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigte Königreich in die Schweiz

	IV. Erfasste Finanzdienstleister
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	V. Erfasste Kunden
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	VI. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht oder anderen Regelungen
	A. Freistellung
	B. Innerstaatliches Recht
	C. Andere Regelungen

	VII. Auflagen
	VIII. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Ergänzung zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens


	Anhang 4
	Sektoraler Anhang Versicherungen
	I. Zweck des sektoralen Anhangs
	II. Begriffsbestimmungen
	A. Für den Zweck dieses sektoralen Anhangs haben die folgenden Begriffe die folgende Bedeutung:
	B. Für die Zwecke dieses sektoralen Anhangs ist ein Risiko in einem Hoheitsgebiet belegen:

	III. Erfasste Dienstleistungen
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	IV. Erfasste Finanzdienstleister
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	V. Erfasste Kunden
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	VI. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht oder anderen Regelungen
	A. Freistellung
	B. Innerstaatliches Recht
	C. Andere Regelungen

	VII. Auflagen
	VIII. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Ergänzung zu den Bestimmungen nach Kapitel 4 des Abkommens
	A. Wo eine Partei auf die innerstaatlichen Bewilligungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen der anderen Partei nach Abschnitt VI Buchstabe A abstellt, gelten die folgenden Bestimmungen:



	Anhang 5
	Sektoraler Anhang Investment Services
	I. Zweck des sektoralen Anhangs
	II. Begriffsbestimmungen
	III. Erfasste Dienstleistungen
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	IV. Erfasste Finanzdienstleister
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	V. Erfasste Kunden
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	VI. Erfasste Finanzinstrumente
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	VII. Nettovermögen
	VIII. Erbringung basierend auf Freistellung, innerstaatlichem Recht oder anderen Regelungen
	A. Freistellung
	B. Innerstaatliches Recht
	C. Andere Regelungen

	IX. Auflagen
	A. Aus der Schweiz in das Vereinigte Königreich
	B. Aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz

	X. Sektorspezifische Aufsichtszusammenarbeit in Ergänzung zu den Bestimmungen von Kapitel 4 des Abkommens
	A. Wo eine Partei auf die innerstaatlichen Bewilligungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen der anderen Partei nach Abschnitt VIII Buchstabe A abstellt, gelten die folgenden Bestimmungen:




		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2026-03-10T14:38:21+0100
	3003 Bern, Schweiz
	Systematische Rechtssammlung des Bundesrechts. Die elektronische Signatur kann über www.validator.ch validiert werden.




